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THC fuhrt bereits bei einer relativ niedrigen Konzentration bei
gleichzeitig erhéhtem CIF zu einem deutlichen Anstieg der
Fahrunsicherheit. THC weist in der Endphase eine lange Halbwehrzeit
auf, sodass bei entsprechendem Konsum mehr als einen Tag im Blut
THC nachweisbar bleibt. THC beschreibt alleine die Wirksamkeit nicht.
Deutscher, Zum aktuellen Stand der Rechtsprechung bei
Drogenfahrten=VRR 2011, 8
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Lott u.a., Feldstudie zur Validierung eines optimierten Doppelstreifen,
BA 2007, 345

Durch einen zusatzlichen Teststreifen bei Urintests gelingt es die
Effizienz um zehn Prozent anzuheben. Von falsch positiven
Diagnosen im Bestimmungsbereich des § 24a wird die Trefferquote
von 70 auf 80 Prozent erh6ht. Cannabinoide werden zu 99 Prozent im
Urin festgestellt.

Toennes, Iwersen-Bergmann, Kauert, Zur Bewertung analytischer
Befunde in Blutproben von Kokainkonsumenten, BA 2007, 1

Der Nachweis von Kokaingehalt im Blut ist in Deutschland schwierig,
da Blutproben ohne Stabilisatoren enthommen werden. In der Regel
ist daher Kokain, bedingt durch den enzymatischen Abbau zu
unwirksamen Produkten, im Blut nicht nachweisbar, der Zeitpunkt und
die Dosis des Konsums nicht verlasslich abschatzbar. Bereits nach
einem Tag ist Kokain vollstandig abgebaut. Auch BZE ist ahnlich
schnell abgebaut. Das prozentuale Verhaltnis von EME zu BZE ist als
ausreichend konstant anzunehmen. In stabilisierten Blutproben betragt
es hochstens 10,2 % als mdglichen Anteil von in-vivo gebildeten EME
(Ecgoninmethylester).

Weller/Deske/Troéger, Zur Dunkelziffer der Pravalenz von Drogen im
Stral3enverkehr als Folge eingeschrankter Untersuchungsauftrage, BA
2008, 161

Wollersen u.a., Drogen- und Arzneimittelbeeinflussung von
Verkehrsteilnehmern, BA 2008, 89

Wollersleben, Muszhoff, Madea, Nachweis von Cocain und
Benzoylecgonin bei verkehrsmedizinischen Fragestellungen

Cocain wurde in den Katalog von 8§ 24a StVG aufgenommen. Um
Ergebnisse zu erzielen, bedarf es einer flachendeckenden Einflihrung
fluoridhaltiger Blutentnahmesysteme, um somit einer In-vitro-
Zersetzung der Muttersubstanz entgegenzuwirken.
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2. Cannabinoide und deren Wirkung

Unter diesem Oberbegriff werden etwa 60 verschiedene Inhaltsstoffe
aufgefuhrt. Diese Gruppe wird auch als Haschisch oder Marihuana
bezeichnet. Zu den wichtigsten zahlen:

e THC: Tetrahydrocannabinol (mit dem biologisch aktiven Stoffen
Delta-9-THC und 11-Hydroxy-THC);

e Cannabidiol (CBD);

e Cannabinol (CBN).

Substanzen des THC-Nachweises

11

THC

11-OH-THC THCCOOH
CH,OH — 3 COOH ———3 CO-O-Glucuronide

HO
OH



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 6 von 52

Gewonnen wird Haschisch vorwiegend aus dem Harz der weiblichen
Pflanzen des indischen Hanfs (Cannabis sativa L. mit einem THC-
Gehalt von 2 % bis 10 %), Marihuana wird aus dem luftgetrocknetem
Blatt-, Bluten- und Stangelteilen der Pflanze gewonnen (THC-Gehalt
etwa 0,5 % bis 7 %). Bei Haschisch 6l handelt es sich um ein
Konzentrat aus den genannten Substanzen mit einem THC-Gehalt von
bis 30 %.

Die Wirkung von Cannabis kann, wie bei allen Drogen, differieren. Dies
kann abhangen von:

e Personlichkeitsstruktur;
e Aktueller psychischer Verfassung;
e Aktuellen au3eren Umstanden (sog. "Set und Setting")

Dariber hinaus hangt die Wirkung von dem Umfang der
Konsumeinheit, der Art und der Konsumform ab. Die Regelwirkung
besteht aus einer subjektiven Steigerung der Erlebnisfahigkeit, etwa
mit Musik, Essen und Trinken, einem Entspannungsgefihl und einem
subjektiven Wohlfuhlen. Die einzelnen Wirkungen wie Euphorie,
Minderung des Antriebs, Apathie, Ideenfliichtigkeit, erhdhte
Ablenkbarkeit, gestdrte oder verzerrte Wahrnehmung visueller und
akustischer Reize konnen neben- oder nacheinander auftreten.
Vermehrt wird eben auch beobachtet, dass Cannabis mit der gleichen
Motivation wie Alkohol konsumiert wird, gezielt zur Beruhigung, zur
Entspannung.

Als korperliche Wirkung werden weiterhin Gewohnungseffekte,
Wirkverstarkungen durch Kumulationseffekte, so genannte ,Hang-
Over-Wirkungen®, Residualeffekte, die manchmal nicht bemerkt
werden, weil sie subtil auftreten, beschrieben. Bei einem starken
Cannabiskonsum kann ein Residualeffekt im Sinne einer
Leistungsverminderung auch noch 12 bis 24 Stunden nach
Konsumende auftreten.

Bei lang andauerndem, starkem Konsum besteht die Madglichkeit
subtiler Leistungsbeeintrachtigungen, vornehmlich im
Aufmerksamkeits- und Gedachtnisbereich, die auch nach Beendigung
des Konsums zumindest flr einige Zeit fortbestehen kénnen.

Gleichfalls wird bei regelmaligem, chronischem und starkem
Cannabiskonsum tber Monate bis Jahre ein gehauftes Auftreten eines
S0 genannten "amotivationales Syndrom" (AMS) in Form einer leichten
Wesensveranderung vom apathisch-antriebsarmem Typ beschrieben.
Unklar ist, ob dieses Syndrom originar und spezifisch durch die Droge
ausgelost wird oder ob eine personliche Pradisposition gegeben sein
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muss. Gleich was Ursache ist, dieses Syndrom ist flr den
Stral3enverkehr bedenklich.

3. rechtliche Ausgangslage

Keine Strafbarkeit von Cannabiskonsum

Die Entscheidung des Gesetzgebers, den Gefahren des
Cannabiskonsums mit Mitteln des Strafrechts zu begegnen ist zu
respektieren. Dies schliel3t auch das grundsatzliche Verbot einer
Selbstmedikation durch Cannabisprodukte ein. Dies gilt insbesondere,
da durch 8 2 Abs.3 BtmG ein Befreiungsvorbehalt vorhanden ist.
BVerfG, Beschluss vom 30.06.2005, 2 BVR 1772/02

2.1. Tatbestand

Der Drogentatbestand wurde eingefuhrt durch das StVG-
Anderungsgesetz vom 28.04.1998" und gilt seit 01.08.1998. Dabei
solite die folgenlose Kfz-Fahrt wunter Einwirkung bestimmter
Rauschmittel erfasst werden.

8 24a Abs. 2 StVG ist ein abstrakter Gefahrdungstatbestand, bei dem
es auf eine tatsachliche Beeintrachtigung der Fahrsicherheit im
Einzelfall nicht ankommt. § 24a StVG ist ein Auffangtatbestand: Damit
sollen die zahlreichen Falle erfasst werden, in denen trotz moglicher
rauschmittelbedingter Beeintrdchtigung der Leistungsfahigkeit wegen
des Fehlens von Grenzwerten fir die absolute Fahrunsicherheit eine
strafrechtliche Ahndung nicht mdglich ist.

Zum objektiven Tatbestand gehort das

o Fuhren

) eines Kraftfahrzeuges

o im Offentlichen StraRenverkehr unter der

o Wirkung eines der in der Anlage genannten berauschenden
Mittel.

o Werden die Substanzen im Blut nicht nachgewiesen, ist der
Tatbestand nicht erfallt.

o Erfolgt ein Nachweis, ist das Tatbestandsmerkmal stets
gegeben.

o Erforderlich ist auf jeden Fall die Untersuchung einer Blutprobe.
o Ohne einen Nachweis im Blut entféllt eine Verurteilung, auch

bei Gestandnis oder Nachweis in den Urinproben.?

1 BGBI. I, 810
2 AG Saalfeld, NStZ 2004, 49
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o Eine Berechnung oder Beweisfihrung auf Grund von eigenen
Angaben oder Zeugenaussagen scheidet aus.?
o Auch immunologische Tests reichen fur den Nachweis des

Fuhrens eines Krafttahrzeuges unter der Wirkung von
Betaubungsmitteln nicht aus.*

. Der Nachweis muss dazu fuhren, dass eine solche Substanz
zum Zeitpunkt der Fahrt im Blut war.®
. Es ist nicht ausreichend, wenn eine solche Blutkonzentration

erst zwischen der Fahrt und der Blutentnahme entstanden ist.

Anforderungen an Urteil

Bei einer Beurteilung wegen eines Verstol3es gegen 8 24a Abs. 2
StVG muss den tatrichterlichen Feststellungen zu entnehmen sein,
welche Menge Rauschgift im Blut des Betroffenen festgestellt wurde.
OLG Hamm, Beschluss vom 30.5.2008, 5 Ss OWi 282/08 = BA 2008,
391 = VA 2008, 178

2.2. Da die Wirkungs- und Nachweisdauer nicht mehr Ubereinstimmen,
kann allerdings nicht mehr jeder Nachweis von THC im Blut des
Verkehrsteilnehmers fir eine Verurteilung ausreichen. Dies ist auf eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zuriick zu fithren.®

4. Einfluss des Bundesverfassungsgerichts

Die rechtliche Bewertung von Drogen in der Gesellschaft wurde ganz
wesentlich beeinflusst durch Entscheidungen des
Bundesverfassungsgerichts. Ausgangspunkt ist die Entscheidung vom
9.3.1994" Der Konsum von Betaubungsmitteln ist nach dem
Grundgesetz gestattet, also muss auch eine Lésung gefunden werden
fur den Zeitraum, der dem Besitz unmittelbar vorausgeht. Der Erwerb
und Besitz von geringen Mengen BtM darf strafrechtlich nicht
sanktioniert werden. Zwar sei es von Verfassungs wegen nicht zu
beanstanden, dass Besitz und Erwerb unter Strafe gestellt sind, soweit
es aber um ,geringe Mengen* geht, sei ein Absehen von Strafe gem.
§ 31a BtMG grundséatzlich geboten.

Das war ein erstes Zugestandnis an eine gesellschaftliche Realitat, die
wir heute wohl nicht zu Unrecht so beschreiben konnen: von den heute
zwischen 20 Jahre und 60 Jahre alten Einwohnern, die in der

® OLG Hamm, BA 2001, 285

* Aderjan BA 2003, 337

°> BayObLG, NZV 2004, 267

® BverfG, Beschluss vom 21.12.2004, 1 BVR 2652/03 = SVR 2005, 77

! BVerfG, Beschluss vom 9. Méarz 1994 - 2 BvL 43, 51, 63, 64, 70, 80/92, 2 BvR 2031/92
= BVerfGE 90, 145 = NJW 1994, 1577
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Bundesrepublik aufgewachsen sind, haben sicher mehr als 50 %
schon einmal Haschisch oder Marihuana gesehen, gerochen oder
konsumiert.

3.1. Versuche einiger Gericht, die Verfassungswidrigkeit des BtMG
insgesamt feststellen zu lassen, scheitern aber regelmaRig.®

Vereinzelt gibt es Entscheidungen — insbesondere von Amtsgerichten
— die Angeklagte freisprechen, die sich dahin einlassen, der Konsum
der Betdubungsmittel erfolge, weil hierdurch eine deutliche
Verbesserung des korperlichen Befindens Schwerkranker erreicht
werde: so das AG Berlin-Tiergarten®, das die bestehende Leibesgefahr
im  konkreten Fall nicht anders als durch unerlaubten
Cannabisgebrauch fur abwendbar erachtete. Der Angeklagte leidet
u.a. an AIDS, Hepatitis C, Leberzirrhose, multiplen Neuropathien sowie
Pilzbildung im Mund, Schlund, den Atemwegen, der Speiserthre und
im Magen. Zur Schmerzlinderung bereitete er aus Cannabis Sitzbader,
Kompressen und Tee. Die &aulierliche Anwendung fuhrte zur
Verminderung der Schmerzen in den Beinen, infolge des Genusses
von Tee aus Cannabisblattern konnte er tberhaupt erst Nahrung zu
sich nehmen und behalten. Das Rauchen von Cannabis minderte
Schlafstérungen sowie Depressionen.

Das Amtsgericht Mannheim'® kam bei einem an Multiple Sklerose
Erkrankten zu einem Freispruch — dieses Urteil wurde allerdings von
OLG Karlsruhe'* wegen mangelhafter Aufklarung aufgehoben.

3.2. Das Bundesverfassungsgericht zum Recht der
Fahrerlaubnis®?

Vor den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts reichte noch
der alleinige Besitz von Haschisch, einem Fahrerlaubnisinhaber gem.
8 14 FeV die Fahrerlaubnis zu entziehen. Beide Entscheidungen
relativieren diese Rechtsprechung.

Zwar reicht in der Entscheidung vom 08.07.2002 noch zur Entziehung
aus, dass bei dem Betroffenen in dessen Autoaschenbecher Reste
eines Joints gefunden wurden. Bei dem Betroffenen vom 20.06.2002

® So zum Beispiel: BVerfG, Beschluss vom 29.6.2004, 2 BvL 8/02, einzusehen auf der
Seite www.ferner.de/verkehrsrecht.php

° AG Berlin-Tiergarten, Urteil vom 28.04.2004 - (284) 6 Op Js 2234/02 Ls (26/03) = NStz-
RR 2004, 281

% AG Mannheim, Urteil 15. 5. 2003 - 1 Ls 310 Js 5518/02 - AK 64/02

1 OLG Karlsruhe, Urteil vom 24.06.2004 - 3 Ss 187/03, StV 2005, 273

'? BVerfG, Beschluss vom 08.07.2002, 1 BVR 2428/95 = SVR 2006, 296 = DAR 2002,
410 = Zfs 2002, 460; BVerfG, Beschluss vom 20.06.2002, 1 BvR 2062/96 = SVR 2002,
297 = DAR 2002, 405 = StV 2002, 593 = zfs 2002, 454
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waren 5 Gramm Haschisch am Koérper gefunden worden. Er weigerte
sich dann ein Drogenscreening durchzufiuhren. Diese Entziehung der
Fahrerlaubnis war verfassungswidrig, da dieser erhebliche Eingriff in
das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit in keinem
angemessenen Verhdltnis zur Intensitdt der Rechtsgutgefahrdung
stehe. Grundlage der Entscheidung war ein Gutachten von Prof.
Berghaus, Universitat Koln, wonach die  Wirkung des
Cannabiskonsums fir die Sicherheit des Stralenverkehrs ,in friiheren
Jahren zum Teil Uberschéatzt wurde“. Eine Gefahrdung sei nicht
wahrscheinlich bei einmaligen oder gelegentlichen Haschischkonsum.
Bei einem Cannabiskonsum von 1 bis 2 ,Joints* und einer Wartezeit
von zwei Stunden, liege das Unfallrisiko héchstens im Bereich des
Risikos einer Alkoholisierung zwischen 0,5 und 0,8 Promille.*®

3.2.1. Beschluss vom 08.07.2002:

Das Gericht stellt nochmals fest, dass die bisherige Praxis nicht mit
dem Grundgesetz im Einklang stand. Solche Bedenken sollen jedoch
nicht bestehen, wenn lber den bloRen Besitz von Cannabis hinaus
konkrete tatsachliche Verdachtsmomente gegeben sind, dass der
Betroffene den Konsum von Cannabis und die aktive Teilnahme am
Stral3enverkehr nicht zuverlassig zu trennen vermag.

Sind  hinreichende  konkrete tatsachliche Verdachtsmomente
festzustellen, dass jemand wahrend der Teilnahme am Stral3enverkehr
Cannabis konsumiert oder sonst unter Cannabiseinfluss ein
Kraftfahrzeug gefihrt hat, bestehen keine verfassungsrechtlichen
Bedenken, ihn einer Fahreignungsuberprifung zu unterziehen. Dies
kann die Anforderung eines facharztlichen Gutachtens auf der
Grundlage eines Drogenscreenings umfassen.

Verweigert der Betroffene die Mitwirkung an der Uberpriifung, darf
dies in dem Verfahren zur Entziehung der Fahrerlaubnis zu seinen
Lasten gewurdigt werden. Dabei reicht es aus, wenn im Aschenbecher
Haschisch gefunden wird und der Betroffene keine Erklarung hierzu
abgibt. Damit wird der Verdacht, dass er selbst Konsument war, nicht
entkraftet.

Das Bundesverfassungsgericht hat also in diesem Fall einen engen
zeitichen Zusammenhang mit dem Fuhren eines Kraftfahrzeuges
gesehen und bejaht damit eine  Mitwirkungspflicht des
Verkehrsnehmers an der Aufklarung.

3.2.2. Beschluss vom 20.06.2002

13 Himmelreich, § 14 Fahrerlaubnis, SVR 2002, 295

10
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Besteht Anlass zu der Annahme, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis
zum Fuhren eines Kraftfahrzeuges ungeeignet oder nur bedingt
geeignet ist, so kann die Verwaltungsbehoérde zur Vorbereitung der
Entscheidung Uber die Entziehung oder Einschrdnkung der
Fahrerlaubnis oder Uber die Anordnung von Auflagen, je nach
Umstanden die Beibringung

e eines amts- oder facharztlichen Gutachtens

eeines Gutachtens einer amtlich anerkannten medizinisch-
psychologischen Untersuchungsstelle, oder

e eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverstandigen
oder Prufers fur den Kraftverkehr anordnen.

Aber der sofortige Entzug der Fahrerlaubnis ist nicht zulassig, wenn
nur ein gelegentlicher Konsum von Cannabis mdglich erscheint. Die
Annahme eines chronischen oder regelmal3igen Konsums von
Cannabis kann nur auf einer gesicherten Tatsachengrundlage
erfolgen.

3.2.3. Gutachten Berghaus™*

Die Grunde fur den Konsum von Cannabis &hneln den Grinden des
Konsums von Alkohol (Entspannung, Abschalten). Der Konsum von
Cannabis hat auch Auswirkungen auf fahrrelevantes Verhalten. Es
fuhrt zu Leistungs- und Verhaltenseinschrankungen. Diese kénnen alle
Aspekte der Informationsaufnahme und Informationsverarbeitung
umfassen. Bei inhaltiver Aufnahme von THC sind die deutlichsten
LeistungseinbulBen in der ersten Stunde nach Rauchbeginn
festzustellen. In der zweiten und dritten Stunde gehen diese
Leistungsdefizite wieder zuriick und reduzieren sich auf nur noch
wenige LeistungseinbufRen. Lediglich bei héheren Dosen sind auch
noch nach Ablauf von drei Stunden relevante Leistungseinbuf3en
festzustellen. Bei oraler Aufnahme steigt das Leistungsdefizit langsam
an und erreicht in der dritten Stunde das Maximum. Deutliche
LeistungseinbufR3en sind nur bei aufgenommenen Dosen von mehr als
20 mg THC festzustellen.

3.2.4. Gutachten Kriiger®™

Uber die tatsachlich Auftretensrate von Drogen im StraRenverkehr ist
bislang kaum etwas bekannt. Die vorliegenden Angaben sind wenig
zuverlassig. Der alleinige Konsum von Cannabis fuhrt jedenfalls dann

'Y Das Gutachten kann auf der Seite www.ferner.de eingesehen werden.
'* Das Gutachten kann auf der Seite www.ferner.de/verkehrsrecht eingesehen werden.

11


http://www.ferner.de/
http://www.ferner.de/

Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 12 von 52

zu keiner Risikoerhéhung fur den Verkehr, wenn die aufgenommene
Menge THC eine Konzentration von 2 ng/ml Blut nicht Gbersteigt.

4. Drogen- und Medikamenteneinnahme, § 24a Abs. 2 StVG

Das Fahren unter Drogen- und nicht erlaubtem Medikamenteneinfluss
ist nach § 24a StVG eine Ordnungswidrigkeit. Ordnungswidrig handelt,
wer unter Wirkung einer der in der Anlage 2 zu § 24a Abs. 2 StVG
genannten berauschenden Mittel ein Kraftfahrzeug im Stral3enverkehr
fuhrt. Anders als bei § 24a Abs. 1 StVG fur Alkohol gilt fur die
Drogenfahrt nach dem Wortlaut eine absolute Null-Grenze. Zur
Verwirklichung des Tatbestands reicht es danach aus, wenn auch nur
geringste Wirkstoffe im Blut nachgewiesen werden. Dabei muss noch
nicht die Fahrttichtigkeit herabgesetzt sein. Ist dies der Fall, fihrt dies
zur Erfullung des Tatbestandes des 8§ 316 StGB.

Der Tatbestand

Der Drogentatbestand des 8§ 24a StVG ist ein Auffangtatbestand: als
ordnungswidrig wird festgestellt, wer unter der Wirkung von Drogen ein
Auto fuhrt. Ausfallerscheinungen sind nicht notwendig. Es reicht, dass
eine wirksame Konzentration eines Betdubungsmittels gem. Anlage 1
zu § 24a StVG im Blut festgestellt wird. Notwendig ist Fihren eines
Kraftfahrzeuges im offentlichen Stral3enverkehr. Hierflr gelten die
allgemeinen Regeln.

Es missen die konkret benannten Mittel in Anlage 1 sein. Analoge
Wertungen sind nicht moglich und zuléssig. Aus diesem Grunde reicht
der Nachweis von Methamphetamin nicht aus, ebenso ist es keine
Ordnungswidrigkeit, unter der Wirkung von LSD ein Fahrzeug zu
fuhren.

Der Nachweis muss auch im Blut gefuhrt werden — der Nachweis in
einer Urinprobe reicht nicht aus.*® Ebenso reicht auch ein Gestandnis
des Betroffenen nicht aus.

Die Wirkung ist gleich Nachweis im Blut. Hierbei gibt es keinen
Grenzwert. Dieser ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 21.12.2004. Das
Bundesverfassungsgericht hat lediglich festgestellt, dass eine
Konzentration nachgewiesen werden kann, unter der noch eine
Wirkung moglich sein muss. Eine solche Wirkung ist bei einer THC —
Konzentration von 1 ng/ml THC im Blut oder weniger nicht méglich. Es
gibt Anhaltspunkte dafir, dass eine solche auch nicht unterhalb eines

6 AG Saalfeld NStz 2004, 49
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Wertes von 2,0 ng/ml zu erwarten ist. Dies kdnnte sich aus den
Gutachten von Berghaus und Kohler ergeben.

Nicht bertcksichtigt wurden weiter eventuelle Fehlergrenzen bei der
Messung. Diese betragen in diesem Minimalbereich 30%.

Der Tatbestand des § 24a StVG ist auch nicht erfullt, wenn der
Betroffene Medikamente bestimmungsgemal eingenommen hat, die
zuvor arztlich verordnet wurden.

Dies ist ebenfalls nicht gegeben, wenn bei nachgewiesener Einnahme
von Methamphetamin ein durch Stoffwechseleinwirkung®’ bedingter
Umbau in Amphetamin wahrend des Fuhrens des Kfz nicht
stattgefunden hat bzw. sich nicht nachweisen lasst.

Auch der Nachweis von Abbauprodukten im Urin oder im Haar reicht
fur die Annahme eines Verstol3es gegen § 24a StVG noch nicht aus.
Dies gilt beispielsweise fur THC-COOH. Dies kann allenfalls im
Bereich der Fahrerlaubnis zu Problemen fuhren.

RegelmalRiger Konsum von Betaubungsmittel wird angenommen,
wenn Konsum taglich oder nahezu taglich erfolgt.*® Verdacht hierzu
besteht bei einer THC-COOH Konzentration zwischen 5 und 75 ng/ml.
Jenseits von 75 ng/ml ist der regelmafRlige Konsum nachgewiesen.

Der Tatbestand des § 24a StVG ist enger als Vorschriften der FeV und
den dadurch gegebenen Mdglichkeiten der Verwaltungsbehérden bei
nachgewiesenem oder angenommenem Drogenkonsum. Fur die
Verwirklichung des Tatbestandes der Ordnungswidrigkeit nach § 24a
StVG mussen die in der Anlage zum StVG aufgefuhrten, abschlie3end
aufgezahlten Drogen bzw. Wirkstoffe wahrend der Fahrt im Kérper des
Fahrers vorhanden sein.

Einschlagig ist § 24a Abs. 2 StVG i. V. m. der nach § 24a Abs. 5 StVG
erlassenen Rechtsverordnung mit der Liste der berauschenden Mittel
und Substanzen.

Danach handelt ordnungswidrig,

wer unter der Wirkung

eines in der Anlage zu § 24a Abs. 2 StVG genannten
berauschenden Mittels

im offentlichen StraRenverkehr

" S0 das BayObLG in dem Beschluss vom 12.2.2004 = DAR 2004, 457. Hierbei wurde

festgestellt, dass eine Verurteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit ausscheidet, wenn

im Korper Methamphetamin noch nicht in Amphetamin umgesetzt ist. Ebenso Thiiringer
OLG, Beschluss vom 26.01.2005, 1 Ss 318/04 = DAR 2005, 465 = StraFo 2005, 170

'® VGH Mannheim DAR 2004, 170
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e die verfassungskonforme Auslegung des BVerfG'® beachtend
e ein Kraftfahrzeug fuhrt.

8 24a Abs. 2 Satz 2 StVG enthélt eine gesetzliche Beweisregel
dergestalt, dass

o eine solche Wirkung vorliegt,

. wenn eine oder mehrere der in der Anlage genannten
Substanzen im Blut nachgewiesen werden und dann wéhrend der
Fahrt wirken.

8§ 24a Abs. 2 Satz 3 StVG stellt eine medizinisch indizierte
Ausnahme dar, wonach keine Ordnungswidrigkeit vorliegt, bei

e bestimmungsgemaler Einnahme
e ceines fur einen konkreten Krankheitsfall
e verschriebenen Arzneimittels.

Es muss sich dem gemdR um eine arztlich verordnete
Arzneimitteleinnahme handeln, das Medikament muss dartber hinaus
bestimmungsgemal angewendet werden. Bestimmungsgemal ist
aufzufassen als der arztlichen Anordnung folgend, hilfsweise
entsprechend den Empfehlungen des Arzneimittelherstellers. Auch
wenn die Ahndung als Ordnungswidrigkeit wegen arztlicher Anordnung
der Einnahme des Medikaments nicht in Frage kommt, so bleibt eine
etwaige Strafbarkeit nach 88 316, 315¢c StGB hiervon unberihrt.

4.1. Inkriminierte Stoffe

Zu 8§ 24a StVG ist gemald dessen Absatz 2 eine Anlage mit Stoffen
veroffentlicht, deren Nachweis im Blut den Tatbestand einer
Ordnungswidrigkeit erfullen. Nach 8 24a Abs. 5 StVG kann das
Bundesministerium fir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir
Gesundheit und Soziale Sicherung und dem Bundesministerium der
Justiz mit Zustimmung des Bundesrats die Liste der berauschenden
Mittel und Substanzen andern oder ergédnzen, wenn dies nach
wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf die Sicherheit des
Stral3enverkehrs erforderlich ist.

Derzeit fehlen zwar auch einige weit verbreitete Drogen, wie etwa
LSD, Khat usw. Aber der Gesetz- und Verordnungsgeber hat sich auf
die Drogen konzentriert, bei denen entsprechende Analyseverfahren
sicher und ausreichend zur Verfigung stehen. Von der Befugnis zur
Ergadnzung der Liste ist bisher noch kein Gebrauch gemacht worden,

¥ BVerfG, Beschluss v. 21.12.2004 — 1 BVR 2652/03 = SVR 2005, 77
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soweit ersichtlich, ist auch keine Uberarbeitung des Anhangs in naher
Zukunft zu erwarten.

Zu 8 24a StVG ist gemald dessen Absatz 2 eine Anlage veroffentlicht
mit Stoffen, deren Nachweis im Blut den
Ordnungswidrigkeitentatbestand erftillt. Nach § 24a Abs. 5 StVG kann
das Bundesministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur
Gesundheit und Soziale Sicherung und dem Bundesministerium der
Justiz mit Zustimmung des Bundesrats die Liste der berauschenden
Mittel und Substanzen andern oder erganzen, wenn dies nach
wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf die Sicherheit des
Stral3enverkehrs erforderlich ist. Von dieser Befugnis ist bisher noch
kein Gebrauch gemacht worden.

Damit sind folgende Substanzen bzw. berauschende Mittel
buRgeldbewehrt:
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Berauschende Mittel Substanzen

(gem. VO vom

29.3.2007

Cannabis Tetrahydrocannabinol (THC)

Heroin Morphin

Morphin Morphin

Cocain Cocain

Cocain Benzoylecgonin

Amfetamin Amfetamin

Designer-Amfetamin Methylendioxyamfetamin (MDA)

Designer-Amfetamin Methylendioxyethylamfetamin (MDE)

Designer-Amfetamin Methylendioxymethamfetamin
(MDMA)

Metamfetamin Metamfetamin

Entscheidend ist dabei nicht der Name, der in der Rubrik
.pberauschende Mittel“ steht, sondern die Wirksubstanz in der Rubrik
~Substanzen®. Insbesondere bei annabis gibt es die verschiedensten
Zusammensetzungen, nur der Wirkstoff THC ist geeignet, den
BuR3geldtatbestand zu erfullen. Unter Cannabis werden landlaufig die
entsprechenden Hanfpflanzen verstanden (Cannabis sativa typica,
Cannabis vulgaris, Cannabis sinensis, Cannabis indica; Cannabis
rudaralis J.; Korner, BtMG Anhang C1 Anm. 205-209), aber auch die
Verarbeitungen aus Bliuten oder Blattern.

Dartber hinaus enthalt Cannabis eine Reihe von Wirkstoffen, von
denen nur das THC (Delta 9 - Tetrahydrocannabinol) die
entsprechende psychogene Wirkung aufweist. Insoweit ist auch nur
dieser Wirkstoff in der Tabellenrubrik ,Substanzen® aufgefihrt.

Zu bedenken ist auch, dass bestimmte Lebensmittel auf Hanfbasis eine
THC-Konzentration im Blut auslosen konnen. Nach neuen
Untersuchungen sollen diese Lebensmittel — zumindest bei den
heutigen Untersuchungsmethoden derzeit — nicht geeignet sein, eine
Konzentration oberhalb der Nachweisgrenze zu bewirken.

Das BVerfG (BVerfG, Beschl. v. 21.12.2004 — 1 BvR 2652/03) hat §
24a Abs. 2 Satz 1 und 2 StVG verfassungskonform einschrankend
dahin ausgelegt, dass die THC-Konzentration im Blut Uber 1 ng/ml
liegen muss, damit ein BuRgeldbestand verwirklicht ist. Die teilweise
friher vertretene Nullwertgrenze® ist damit Uberholt.

Ausnahme:

Keine Ordnungswidrigkeit liegt vor, selbst wenn die genannten
Wirkstoffe im Blut festgestellt werden, wenn es sich um die
bestimmungsgemafle Einnahme eines fur einen konkreten
Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels handelt.

Dabei muss genau die konkrete, in der Anlage angegebene Substanz
fur die Zeit nachweisbar im Blut gewesen sein, wahrend derer der
Fahrer das Kraftfahrzeug gefihrt hat.

16



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 17 von 52

Das war vor der Gesetzesanderung fur die Droge Metamfetamin
problematisch: Metamfetamin setzt sich durch kdrperbedingte
Umwandlungsprozesse in Amfetamin um: Die Verwaltungsbehérde
musste wegen der Rechtslage vor der Anderung nachweisen, dass im
Korper festgestelltes Amfetamin auch bereits wahrend der Fahrt als
Amfetamin im Blut war. Hat der Betroffene sich dahin gehend
eingelassen, er habe kurz vor Fahrtantritt Metamfetamin konsumiert
und dieses sei erst wahrend der Wartezeit auf dem Polizeirevier zu
Amfetamin geworden, hatte die Verwaltungsbehorde
Beweisschwierigkeiten. Wurde sowie im Blut nur Metamfetamin
festgestellt, war dies nach § 24a StVG nicht sanktioniert.

Durch die Gesetzesanderung wurde aber auch Metamfetamin, ebenso
wie Cocain und MDE als Substanz in der Anlage zu § 24a StVG
aufgenommen.

Die alte Rechtsprechung (z.B. BayObLG, Beschl. v. 12.02.2004 — 2
ObOWi 681/03) zu Methamfetamin ist damit fur Tatbestande, die sich
nach der Gesetzesédnderung ereignet haben, Uberholt.

Nachweis im Blut

§ 24a Abs. 2 StVG wird tUberwiegend so verstanden, dass der in der
Anlage aufgefiihrte Wirkstoff im Blut nachgewiesen sein muss.

5. Schuldform
Der Bul3geldtatbestand ist vorsatzlich oder fahrlassig zu verwirklichen.
Der Vorsatz muss sich auf das Fahren im offentlichen Stralenverkehr
unter der Wirkung eines der in der Anlage zu § 24a StVG genannten
Wirkstoffe beziehen. Uber die Wirkung auf seine Fahreignung braucht
sich der Betreffende keine Gedanken zu machen (OLG Zweibrucken,
Beschl. v. 03.05.2001 — 1 Ss 87/01).
Stets muss das Urteil die Schuldform genau bezeichnen (BayObLG,
Beschl. v. 24.02.2000 — 1 ObOWi 45/00; OLG Koblenz, Beschl. v.
19.01.1990 — 1 Ss 503/89).
Fur die Fahrlassigkeit gentgt gleichfalls, dass der Betreffende sich bei
genugender Anspannung Gedanken Uuber die ,Wirkung“ machen
konnte. Es ist nach dem OLG Zweibriicken (Beschl. v. 13.11.2003 - 1
Ss 215/03) zu fordern, dass der Betroffene einen spurbaren oder
messbaren Wirkstoffeffekt oder gar eine Minderung der Fahrtiichtigkeit
vorgestellt hat bzw. vorstellen kdnnte. Auch das KG Berlin (Beschl. v.
20.02.2002 — (3) 1 Ss 32/02 (20/02)) verneinte eine Fahrlassigkeit bei
16 Stunden zwischen Konsum des Rauschmittels und polizeilicher
Feststellung.

Entscheidend ist dabei nicht der Name, der in der Rubrik
"berauschende Mittel" steht, sondern die Wirksubstanz in der Rubrik
"Substanzen". Insbesondere bei Cannabis gibt es unterschiedliche
Zusammensetzungen, jedoch ist nur der Wirkstoff THC geeignet, den
BuR3geldtatbestand zu erflllen.
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Das verantwortliche Fuhren eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung
von Methamphetamin erflllt nicht den Tatbestand des § 24a Abs. 2, 3
StVG. Methamphetamin ist keine der in der Anlage zu § 24a StVG
enumerativ und abschliel3end aufgefiihrte Substanz. Methamphetamin
ist nicht gleich Amphetamin. Eine Ahndung nach § 24a Absatz 2 StVG
ist nur dann mdglich, wenn sich das Methamphetamin bereits teilweise
zu Amphetamin abgebaut hat und das Vorhandensein des
Abbauprodukts Amphetamin fur einen Zeitpunkt wéhrend der Fahrt
im Blut nachgewiesen werden kann.?

4.2. Nachweis im Blut

8§ 24a Abs. 2 StVG setzt voraus, dass der in der Anlage aufgefiihrte
Wirkstoff im Blut nachgewiesen wird. Ein anderweitiger Nachweis,
etwa durch ein Gestandnis, oder nachgewiesener Konsum durch
Zeugenaussagen geniigt nicht.*

Das OLG Hamm?# hat so keine buRgeldrechtlich relevante Tat
gesehen, als der Betroffene einen mit Haschisch versetzten Kuchen
verzehrt und anschlieBend ein Kraftfahrzeug gefuhrt hat. Da keine
Blutprobe entnommen worden war und somit auch im Blut kein
entsprechender Wirkstoff aufgefunden werden konnte, kam eine
Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG nicht in Betracht.

4.2.1. Gesetzliche Beweisregel

Diese gesetzliche Beweisregel fuhrt dazu, dass der bloRe Nachweis
im Blut fur den Tatbestand des § 24a StVG genugt, selbst wenn keine
fahrerische Beeinflussung im Sinne einer Fahigkeit des sicheren
Fuhrens eines Kraftfahrzeugs festzustellen ist. Es gilt also eine so
genannte Nullwertgrenze. Diese Nullwertgrenze wird bestimmt durch
die untere Nachweisgrenze der jeweiligen Wirksubstanz und héangt
damit von der Zuverlassigkeit und Préazision sowie den Fahigkeiten des
jeweiligen untersuchenden Labors ab.

4.2.2. Nullwertgrenze

Die Vertreter der Nullwertgrenze konnen sich auf das
Gesetzgebungsverfahren?® berufen. Dort ist ausgefiihrt, dass allein
der Nachweis der Substanz im Blut ausreichen soll. Vertreter der

? Thiiringer OLG, Beschluss vom 26.01.2005, 1 Ss 318/04 = DAR 2005, 465

ZoLc Hamm, Beschluss vom 09.05.2000 5 Ss OWi 137/00 = BA 2001, 285; a. A. Stein,
NZV 1999, 450; 2001, 485

22 OLG Hamm NZV 2001, 484

23 BT-Drucks. 13/8979
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Nullwertgrenze waren das BayObLG?*, OLG Zweibriicken®® sowie
OLG Saarbriicken®.

Gegner®’ dieser Nullwertregelung wiesen stets daraufhin, dass die
Feststellung von THC zwangslaufig indiziert, dass Cannabis
konsumiert wurde und nicht synthetisches THC. Sie stellen weiterhin
die Frage, ob das Auffinden von Morphin im Blut nachweist, dass
Morphin oder Heroin und nicht ein codeinhaltiges Praparat konsumiert
wurde. Sie warfen daher zu Recht die Frage der Verfassungsmafigkeit
des § 24a Abs. 2 StVG auf.

Insbesondere wurde ein Versto3 gegen 8 103 Abs. 2 GG
eingewandt.”® Nach dieser Vorschrift kann eine Tat nur bestraft
werden, wenn die Strafbarkeit vor Begehung der Tat gesetzlich
bestimmt ist. Da die einzelnen Labore Uber verschiedene
Leistungsfahigkeit verfigen, konnen bei verschiedenen Laboren
unterschiedliche Mindestmengen von THC festgestellt werden. Es ist
daher nur dem Zufall zuzuschreiben, ob ein Betreffender mit 2 ng/ml
THC an ein Laborgeréat, das diese untere Grenze feststellen kann, oder
an ein Labor, bei dem der Nachweis erst bei einer hoheren
Konzentration maoglich ist, gerat.

Zu bedenken ist auch, dass bestimmte Lebensmittel auf Hanfbasis
eine THC-Konzentration im Blut auslésen konnen. Nach neuen
Untersuchungen sind diese Lebensmittel jedoch nicht geeignet, eine
Konzentration oberhalb der analytischen Nachweisgrenze zu bewirken.

Allerdings kann durch die passive Aufnahme von THC Wirkstoff im
Urin und Blut nachgewiesen werden, beispielsweise 6 Joints a 7,5 mg
THC: 30 Minuten nach dem Rauchen in einem Raum von 1,65 gm
(Auto) ergab Befunde von 1,3-6,3 ng/ml.?°

4.2.3. Grundlegend ist die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts vom 21.12.2004.%* Die Vorschrift des §
24a Abs.2 StVG muss dahingehend ausgelegt werden, dass nicht
jeder Nachweis von Drogen bzw. der Substanz fiir eine Verurteilung zu
einer Ordnungswidrigkeit ausreicht. Festgestellt werden muss vielmehr
eine Konzentration, die es entsprechend dem Charakter der Vorschrift
als abstraktes Gefahrdungsdelikt moglich erscheinen lasst, dass der
Kraftfahrzeugfihrer am StraRenverkehr teilgenommen hat obwohl

4 BayObLG NJW 2003, 1681
% OLG zweibriicken, NZV 2001, 483
% OLG Saarbriicken, VRS 102, 120

27H

ettenbach/Karlus/Méller/Uhle, Drogen im StralBenverkehr, 8 1 Anm. 48 ff.

?® 50 Hettenbach, a.a.0. Anm. 27
? Wehner u.a. Quantitative Pharmakokinetik der passiven THC-Aufnahme = BA 2006,

349

% BverfG, SVR 2005, 77
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seine Fahrtichtigkeit eingeschrankt sein konnte. Es muss eine
Konzentration erreicht werden, bei der eine Beeinflussung durch die
Drogen mdglich ist, eine konkrete Beeinflussung muss nicht
festgestellt werden.

Das Bundesverfassungsgericht legt keinen konkreten Grenzwert fest,
auch wenn dies von vielen Autoren so angenommen wird.** Das
Bundesverfassungsgericht bezieht sich vielmehr auf zwei Gutachten®?
sowie auf einen Bericht eines Teils der Grenzwertkommission, der von
dem Bundesverkehrsministerium vorgelegt wurde. Danach ist eine
Beeinflussung der Fahreigenschaften bei Messergebnissen von 0,5
ng/ml  ausgeschlossen, laut Grenzwertkommission aber ab
Konzentrationen von 1 ng/ml mdglich. Kriger und Berghaus gehen
dagegen davon aus, dass eine Einwirkung auf den Konsumenten erst
bei hoheren Konzentrationen mdglich ist. Die Grenzwertkommission
hatte daher urspriinglich einen Grenzwert von 2 ng/ml THC im Blut
vorgeschlagen. In diesem Grenzwert sind die Messunsicherheiten, die
derzeit in diesem Minimalbereich noch +/- 30% betragen,
eingerechnet.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betraf nur THC und
Cannabis. Sie gilt aber auch fir andere berauschende Mitteln. Das
OLG Zweibriicken®® hat angenommen, dass erst bei Erreichen von 25
ng/ml Amphetamin im Blut die Schwelle des § 24a Abs. 2 StVG
erreicht ist. Eine konkrete Wirkung brauche zwar noch nicht festgestellt
zu werden, aber bei dieser Konzentration ist bei einem
durchschnittlichen Kraftfahrer eine Wirkung moglich.3* Das OLG KéIn
hat eine Verurteilung fur Morphin bei 10 ng/ml Morphin im Blut far
vertretbar gehalten.*®

Die Grenzwertkommission hat in der reduzierten Bewertung folgende
Grenzwerte vorgeschlagen:

e THC 1 ng/ml

e Morphin 10 ng/ml

e Kokain 75 ng/ml

e Amphetamin + 25 ng/ml*®

Eine Messtoleranz ist bei der Entscheidung zu beriicksichtigen. Bei
einer Verteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 8§ 24a StVG
wegen Konsum von Drogen gehort zu den notwendigen tatsachlichen

31 Beck/Berr, Rn. 486 f.

%2 Hierbei handelt es sich um die bereits erwahnten Gutachten von Berghaus und Kriiger
% OLG Zweibriicken, DAR 2005, 408 = VRS 108, 441.

% S0 auch OLG Koln, DAR 2005, 646; OLG Koblenz NStZ-RR 2005, 385

% 50 auch OLG KéIn, DAR 2005, 699

% Siehe Moller, BA 2004 Supplement 1 S. 16 ff.

20



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 21 von 52

Feststellung, die Mitteilung der Konzentration der entsprechenden
Substanz im Blut.*’

Das Bundesverfassungsgericht®® hat § 24a Abs. 2 Satz 1 und 2 StVG
verfassungskonform — und damit einschrankend — ausgelegt, dass
nicht jeder Nachweis von Drogenwirkstoffen im Blut fur die Annahme
einer Ordnungswidrigkeit ausreicht. Es muss eine Konzentration von
Wirkstoffen nachgewiesen werden, nach der eine Wirkung jedenfalls
maoglich ist. Dabei hat das Verfassungsgericht keinen Grenzwert
bestimmt.

"1l. 8§ 24a Abs. 2 S. 1 u. 2 StVG st nicht wegen
Verstolies gegen das Bestimmtheitsgebot
verfassungswidrig, wenn die Regelung dahin ausgelegt
wird, dass eine Wirkung in ihrem Sinne nur vorliegt,
wenn eine THC-Konzentration im Blut festgestellt wird,
die es als mdoglich erscheinen lasst, dass der
untersuchte Kraftfahrzeugfihrer am Stral3enverkehr
teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtlichtigkeit
eingeschrankt war.

2. Verfassungsrechtlich unbedenklich ist nur eine
Auslegung dieser Norm, die die Feststellung einer
Konzentration von THC im Blut erfordert, die es
entsprechend dem Charakter der Vorschrift als eines
abstrakten Gefahrdungsdelikts als mdglich erscheinen
lasst, dass der untersuchte Kraftfahrzeugfihrer am
Stral3enverkehr teilgenommen hat, obwohl seine
Fahrtichtigkeit eingeschrankt war. Da dies in der
Wissenschaft erst bei Konzentrationen von dber 1
ng/ml angenommen wird, ist eine Verurteilung
verfassungswidrig, die darauf beruht, dass im Blut des
Fahrzeugfuhrers THC im Spurenbereich von weniger
als 0,5 ng/ml festgestellt worden ist."

Zugrunde lag ein THC-Wert 16 Stunden nach Marihuana-Konsum von
0,5 ng/ml THC im Blut.

Weiter fuhrt das BVerfG in den Grinden aus:

Mit Rucksicht darauf kann nicht mehr jeder
Nachweis von THC im Blut eines Verkehrsteilnehmers
fur eine Verurteilung nach 8§ 24a Abs. 2 StVG
ausreichen. Festgestellt werden muss vielmehr eine
Konzentration, die es entsprechend dem Charakter der
Vorschrift als eines abstrakten Gefahrdungsdelikts als
moglich erscheinen lasst, dass der untersuchte

37 OLG Koblenz, NStZ-RR 2005, 385
% BverfG, Beschluss v. 21.12.2004 — 1 BVR 2652/03 = SVR 2005, 77

21



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 22 von 52

Kraftfahrzeugfihrer am Stral3enverkehr teilgenommen
hat, obwohl seine Fahrtlchtigkeit eingeschrankt war.
Das wird in der Wissenschaft zum Teil erst bei
Konzentrationen von tber 1 ng/ml angenommen, wie in
dem Verfassungsbeschwerdeverfahren deutlich
geworden ist, das mit dem Beschluss der 1. Kammer
des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts
vom 20.06.2002 geendet hat (vgl. die dort eingeholten
Stellungnahmen von Berghaus und Kriiger). Andere
gehen, wie sich aus gutachterlichen AuRerungen ergibt,
die vom Bundesverkehrsministerium im vorliegenden
Verfahren vorgelegt worden sind, dagegen davon aus,
dass schon, aber auch erst ab dem von der
Grenzwertkommission in ihrem Beschluss zu 8§ 24a
Abs. 2 StVG vom 20.11.2002 angegebenen Grenzwert
von 1 ng/ml eine Wirkung im Sinne dieser Vorschrift
nicht mehr auszuschliel3en sei, wahrend im Bereich
darunter eine solche Wirkung nicht belegt werden
konne.

Das deckt sich mit der Auffassung des Bayerischen
Obersten Landesgerichts, 8 24a Abs. 2 StVG fihre
nicht bereits bei der Feststellung geringster
Konzentrationen von Rauschgift im Blut zu der
vorgesehenen Sanktion, setze vielmehr eine THC-
Konzentration deutlich oberhalb des Nullwerts voraus
(zustimmend Jagow, in Janiszewski/Jagow/Burmann,
Stral3enverkehrsrecht, 18. Aufl. 2004, § 24a StVG Rn.
5a) und komme derzeit erst ab einem Wert von 1 ng/ml
zur Anwendung. In Ubereinstimmung damit legen die
Verwaltungsgerichte  ihrer  Rechtsprechung zum
Fahrerlaubnisrecht ebenfalls den Grenzwert von 1
ng/ml zugrunde, bei dessen Vorliegen die Annahme
eines  zeitnahen  Cannabiskonsums mit  einer
entsprechenden Beeintrachtigung der Fahrtlichtigkeit
gerechtfertigt sei (vgl. VG Munchen, Beschluss vom
26.05.2004 - M 6a S 04. 2632 - [JURIS];
Niedersachsisches OVG, NVwZ-RR 2003, S. 899 [900];
VGH Baden-Wirttemberg, VRS Bd. 107 [2004], S. 234
[236]; siehe auch OVG Rheinland-Pfalz, DAR 2004, S.
413). ..."

Damit kann nach § 24a Abs. 2 StVG keine Ahndung erfolgen, wenn bei
dem Betroffenen im Blut nur geringe Mengen von THC nachgewiesen
wurden. Dabei wurde vom BVerfG kein Grenzwert von 1,0 ng/ml
festgelegt, sondern lediglich bestimmt, dass bei Werten unter 1,0 ng/mi
eine Wirkung ausgeschlossen erscheint. Die Rechtsprechung des

22



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 23 von 52

BVerfG ist auch bei den anderen Drogen der Anlage zu § 24a StVG zu
beachten.®

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu § 24a Abs. 2
StVG ist auch auf Amphetamine anzuwenden. Der Grenzwert, unter
dem keine Wirkung méglich ist, betragt bei Amphetamin 25 ng/ml.*°
Eine Wirkung von Amphetamin scheidet bei einer Konzentration von
weniger als 25 ng/ml aus.** Die "Nullwert-Grenze" ist damit
uberholt.

Festgestellt werden muss also eine Konzentration, die es
entsprechend dem Charakter der Vorschrift als eine abstraktes
Gefahrdungsdelikt als mdglich erscheinen lasst, dass der untersuchte
Kfz-Fihrer am StraRenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine
Fahrtlchtigkeit eingeschrankt war bzw. eingeschrankt sein konnte. 8
24a StVG gebietet allerdings keine Feststellung zur Wirkung der
Substanz im Sinne einer konkreten Beeintrachtigung. Autoren
empfehlen auf die Arbeiten von Teilen der ,Grenzwertkommission® der
toxikologischen Institute und Experten zuriickzugreifen.*?

Durch eine gesonderte Festlegung, der fir die jeweilige Droge
nachzuweisenden Substanz wird sichergestellt, dass nur die Phase
der akuten Wirkung erfasst wird, da die Substanzen jeweils nur wenige
Stunden im Blut nachweisbar sind. Diese Blutuntersuchung ist
unverzichtbare Voraussetzung fiir eine Ahndung.*

4.2.4. Entscheidungen zur analytischen Grenze:

Messgenauigkeit
Der Betroffene war verurteilt worden, weil im Blutserum eine
Konzentration von THC von 1,03 ng/ml festgestellt wurde.

Einer Verurteilung steht nicht entgegen, dass mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99 % eine Schwankungsbreite von 0,65 ng/ml
bis 1,41 ng/ml angenommen werden kann. Die Entscheidung des
BVerfG ist nicht dahingehend zu interpretieren, dass zu Gunsten des
Betroffenen der gunstigste Wert einer Schwankungsbreite zu Grunde
zu legen ist.

OLG Schleswig, Beschluss vom 18.9.2006, 1 Ss OWi 119/06 = BA
2007, 181

39 OLG zweibriicken, Beschluss v. 13.4.2005 1 Ss 50/05, = DAR 2005,408 = VRS
108,441 = BA 2006, 235.

% OLG Miinchen, Beschluss vom 13.03.2006, 4 StR 199/05 = DAR 2006, 287 = VRS
110, 296 = VRR 2006, 276

“I OLG Miinchen, Beschluss v. 13.03.2006 4 St RR 199/05, DAR 2006, 287.

“2 Sjehe hierzu auch Henschel NJW 2005, 641; Bénke NZV 2005, 272

3 OLG Hamm, NZV 2001, 484
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Fur die Feststellung der Wirkung von Cannabis reicht es aus, wenn im
Blut eine Konzentration festgestellt wird, die den Werten der
Grenzwertkommission entspricht. Dies ist bei THC 1 ng/ml. Zuschlage
fur Messungenauigkeiten sind dabei nicht erforderlich.

OLG Brandenburg, Beschluss vom 30.3.2007, 1 Ss (OWi) 291 B/06 =
SVR 2008, 31 = BA 2008, 135 = VA 2007, 147

1,4 ng je Milliliter THC im Blut ergibt noch nicht automatisch, dass
eine Ordnungswidrigkeit wenigstens fahrlassig begangen wurde.
Fahrlassig handelt nur derjenige, der in zeitlicher N&he zum
Fahrtantritt Cannabis konsumiert.

OLG Zweibriicken, Beschluss vom 06.01.2009, 1 Ss 178/08 = BA
2009, 99

Eine verhaltnismaRig geringe Uberschreitung des Grenzwertes und
eine entsprechende THC-Konzentration von 4,6 ng/ml erweist nicht die
Vorhersehbarkeit. Fur den Vorwurf der Fahrlassigkeit kommt es
vielmehr auf die Vorstellung des Betroffenen an. Dieser muss mit den
maoglichen Beweismitteln festgestellt werden.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 20.8.2010, 2 Ss OWi 166/10 = NzV
2010, 530 = DAR 2010, 652 = NJW 2010, 3526 = Verkehrsanwalt
2010, 143 = VRR 2010, 432

THC-Grenzwert und Wirkung

Eine tatsédchliche Wirkung des Rauschmittels muss nicht festgestellt
werden 8 24a StVG braucht nicht einschrdnkend dahin ausgelegt
werden, dass erst ab Erreichen in einer bestimmten
Wirkstoffkonzentration eine Ahndung in Betracht kommt.

OLG Bamberg Beschluss vom 27.2.2007, 3 Ss OWi 688/05 = zfs 2007,
288 = BA 2007, 255 = VRS 112, 262 = DAR 2007, 272 = VRR 2007,
270

Die Voraussetzungen des 8 24a StVG sind nicht erst erfullt, wenn im
Blut eine THC-Konzentration von mindestens 1 ng/ml sicher
nachgewiesen wird. Es reicht nach dem gegenwartigen Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnis vielmehr aus, wenn bei einer
Blutuntersuchung auf THC im Blutserum ein Messerergebnis ermittelt
wird, welches den von der Grenzwertkommission analytischen
Grenzwert von 1 ng/ml THC im Serum erreicht.*

Liegen Nachweis- und Bestimmungsgrenzen des konkret
angewandten Analyseverfahrens entsprechend den Vorgaben der
Grenzwertkommission unter dem Grenzwert von 1 mg/ml, sind
Zuschlage fiir Messengenauigkeiten nicht erforderlich.*

* Eisenmenger, NZV 2006, 24; OLG Koln NStZ-RR 2005, 385 = DAR 2005, 699 zu Morphin, OLG
Zweibriicken NJW 2005, 2168 zu Amphetamin, OLG Miinchen, NJW 2006, 1606 zu Amphetamin;
BVerfG NJW 2005, 349 Rn. 29.

> Wehowsky 44. VGT 2006, 180; Moller, 44. VGT 2006, 172
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Weiter ist allerdings zu beachten:

Vorsatz und Fahrlassigkeit beziehen sich im Rahmen des 8§ 24a StVG
auch auf die Wirkung des berauschenden Mittels.*® Es wird daher auf
der Grundlage mdglicher Feststellungen zum Cannabiskonsum zu
klaren sein, ob der Betroffene eine dort bestehende mdgliche
korperliche Beeinflussung erkannt oder erkennen konnte.

OLG Karlsruhe, Beschluss vom 29.1.2007, Ss 205/06 = VRS 112, 130
= NZV 2007, 248 = BA 2007, 101 = DAR 2007, 405 = Die Justiz 2007,
242 = VRR 2007, 273

Wirkung
OLG Koblenz, Beschluss vom 14.07.05, 1 Ss 189/05

Nicht jeder Nachweis von THC kann zu einer Verurteilung gemaf §
24a StVG fuhren. Es muss eine Konzentration festgestellt werden,
nach der zumindest eine Wirkung maglich ist.

OLG Zweibrucken, Beschluss vom 13.04.2005, 1 Ss 50/05 = VRS 108,
442 = StV 2005, 443 = NZV 2005, 430

Das objektive Tatbestandsmerkmal ,unter der Wirkung* erfordert keine
Beeintrachtigung der Fahrsicherheit. Es ist vielmehr dann gegeben,
wenn eine der Substanzen der Anlage zu 8§ 24a StVG im Blut
nachgewiesen ist. § 24a Abs. 2 StVG ist ein Gefahrdungstatbestand,
der ein generelles Verbot ausspricht und nicht an einen qualifizierten
Grenzwert anknupft. Nach einer Fortschreitung der Analysemethoden
kann bei Spuren nicht mehr davon ausgegangen werden, dass
Nachweis- und Wirkungsdauer, wie noch vom Gesetzgeber
angenommen wurde, in jedem Fall identisch ist. Eine
verfassungskonforme Anwendung erfordert daher, dass eine Wirkung
nur angenommen werden kann, wenn die betreffende Substanz in
einer Konzentration nachweisbar, die eine Beeintrachtigung der
Fahrsicherheit zumindest als moglich erscheinen lasst. Dies ist dann
der Fall, wenn der zumindest in der Empfehlung der
Grenzwertkommission vom 20.04.2002 empfohlene Nachweiswert
erreicht ist, der fir THC derzeit bei 1ng/ml liegt.

Im vorliegenden Fall konnte eine Wirkung von Cannabis konnte jedoch
nicht mehr festgestellt werden. Im Korper des Betroffenen wurden
lediglich 2 ng/ml der psychoinaktiven Substanz THC - Carbonséaure
nachgewiesen, wodurch lediglich ein Hinweis auf einen zeitlich langer
zurtckliegenden Konsum gegeben wird.

Zum Nullwert:
OLG Saarbrticken, Beschluss vom 29.11.2006, Ss (B) 44/06 (57/06) =
NJW 2007, 309

46 OLG Hamm, NZV 2005, 428; KG DAR 2003, 82
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Vom  blutanalytischen  Wirkstoffnachweis sollen nur solche
Konzentrationen erfasst werden, die deutlich oberhalb des Nullwertes
liegen. Diese Voraussetzungen erfullen die analytischen Grenzwerte,
die von der bei Bundesministerium fir Verkehr angesiedelten
~Grenzwertkommission® festgelegt wurden. Es handelt sich hierbei
nicht um Gefahrengrenzwerte oder feststehende Werte, ab denen die
Leistungsfahigkeit gemindert ist, sondern um vom wissenschaftlichen
Fortschritt abhangige, pharmankodynamische und rein analytische
Grenzwerte. Damit ist die dort festgelegte 1 ng/ml Grenze fir den
Wirkstoff THC im Blut eines Betroffenen in Beachtung
verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung lediglich als
Entscheidungsgrenze anzusehen, die den sicheren Nachweis belegt,
der Betreffende stehe noch unter der Wirkung zuvor genossenem
Cannabis. Ein Zuschlag fur ,Messunsicherheiten” ist dabei nicht
erforderlich.

Ausfallerscheinungen

OLG Bamberg, Beschluss vom 8.8.2005, 2 Ss OWi 551/05 = DAR
2006, 286 = StraFo 2006, 85

§ 24a StVG besagt, dass eine Konzentration von weniger als 1,0 ng/ml
im Blut nicht fur eine Verurteilung ausreicht. Auch bei Hinzutreten von
Ausfallerscheinungen kommt eine Verurteilung nach 8 24a StVG nicht
in Betracht. Dies gilt auch, wenn eine niedrigere Konzentration
festgestellt wurde und bei dem Betroffenen Ausfallerscheinungen oder
entsprechende Reaktionen beobachtet wurden. Fur die Feststellung
Rauschmittel bedingter Fahruntiichtigkeit reicht im Ubrigen eine
verlangsamte Pupillenreaktion nicht aus.

OLG Kaln, Beschluss vom 30.06.2005, 8 Ss — OWi 103/05 = VRS
109, 193

Eine verfassungskonforme Anwendung des § 24a StVG erfordert, dass
eine Wirkung nur angenommen wird, wenn die betreffende Substanz
im Blut in einer Konzentration nachweisbar ist, die eine
Beeintrachtigung der Fahrsicherheit zumindest als mdglich erscheinen
lasst. Dies ist dann der Fall, wenn zumindest der in der Empfehlung
der Grenzwertkommission vom 20.11.2002*' empfohlene Grenzwert
erreicht ist, der fiir THC derzeit bei 1 ng/ml liegt.*®

Eine Entscheidung ist daher fehlerhaft, wenn sie keine Ausfiihrung zu
den konkreten AnknuUpfungstatsachen und Schlussfolgerungen des
Sachverstandigen anfihrt und insbesondere nicht welche
Konzentration von THC im Blut festgestellt wurde. Ein Gestandnis
des Betroffenen reicht nicht aus.

“" abgedruckt in BA 2005, 160
8 50 auch OLG Zweibriicken, DAR 2005, 408; Hentschel NJW 2005, 641
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Besonderheit Kokain

Es ist ausreichend, wenn der Wert von 75 ng/ml Benzoylecgonin
Uberschritten wird.

OLG Hamm, Urteil vom 23.5.2007, 2 Ss OWi 91/07 = SVR 2007, 478

Bei der Verurteilung fahigen § 24a Abs. 2 StVG nach Kokainkonsum
muss der Benzoylecgoninwert im Blut festgehalten werden. Ab einem
Wert von 75 ng/ml besteht die Gberwiegende Wahrscheinlichkeit einer
Beeintrachtigung der Fahrtauglichkeit.

Fir einen sicheren Nachweis der Substanz Benzoylecgonin (BZE) hat
die seit 1993 am Bundesministerium fir Verkehr angesiedelte
Grenzwertkommission dem aktuellen Stand der Wissenschaft
entsprechend eine Konzentration von 75 ng/ml BZE im Blutserum als
analytischen Grenzwert festgelegt. Dieser analytische Wert besagt
zunéchst nicht mehr, als dass ab diesem Wert BZE sicher
nachweisbar ist, ohne dass weitere Sicherheitszuschlage erforderliche
waren. Er belegt dariber hinaus, dass innerhalb der letzten 24
Stunden Kokain konsumiert wurde. Ab diesem Wert besteht zugleich
die Uberwiegende Wahrscheinlichkeit einer Beeintrachtigung der
Fahrtauglichkeit, die die Sanktionierung durch das abstrakte
Gefahrdungsdelikt legitimiert.

OLG Hamburg, Beschluss vom 19.3.2007, 2 Ss OWi 91/07 = NzZV
2007, 248 = BA 2007, 260

Mate de Coca

Eine Ordnungswidrigkeit kann auch vorliegen, wenn der auf die
Wirkung von Kokain hindeutende Blutanalysewert auf den Genuss des
Teegetranks Mate de Coca zurtickzufthren ist.

Der Betroffene trank Mate de Coca und unmittelbar nach dem Konsum
wurde eine Konzentration von 126 ng/ml Benzoylecgonin festgestellt.

Der Genuss des Tees wirkt anregend, aber nicht zu starken
Rauschzustéanden. Das enthaltene Kokain wird durch orale Aufnahme
und anschlieRende Magen-Darm-Passage nahezu vollstdndig zu
Benzoylecgonin zersetzt. Bei einer Feststellung von 126 ng
Benzoylecgonin ist es madglich, dass der Betroffene am
Stral3enverkehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtiichtigkeit
eingeschréankt war. Die Art des Konsums fihrte allerdings dazu, dass
die Mdoglichkeit einer Beeintrdchtigung zumindest deutlich
herabgesetzt war, wenn nicht gar ausgeschlossen. Gleichwohl ist eine
Ahndung nach 8§ 24 a Abs. 2 StVG gerechtfertigt. Hierbei handelt es
sich um ein abstraktes Gefahrdungsdelikt, das die Sicherheit im
Stral3enverkehr erhdhen soll und damit dem Schutz wichtiger
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Rechtsgtiter wie insbesondere Leben, Gesundheit und das Eigentum
der Verkehrsteilnehmer dient.

OLG Zweibriicken, Beschluss vom 18.5.2009, 1 SsRs 11/09 = BA
2009,335 = VRS 117, 208

5. Schuldform

Der BuRR3geldtatbestand ist gem. § 24a Abs. 3 StVG vorsatzlich oder
fahrlassig zu verwirklichen. Es gelten im Grunde keine
Besonderheiten. Es bedarf keiner Feststellung der Fahrlassigkeit;
diese wird haufig indiziert. Ist im Buf3geldbescheid nichts Naheres
ausgefuhrt, konnen die Beteiligten davon ausgehen, dass eine
fahrlassige Begehungsweise vorgeworfen wird. Im Tenor des Urteils
muss dagegen die Schuldform genau bezeichnen werden.*°

Das Fuhren eines Kraftfahrzeuges in Kenntnis eines friiheren
Drogenkonsums gentigt nicht.° Die Entscheidung des OLG Hamm, **
dass Fahrlassigkeit entfallt, wenn zwischen Drogeneinnahme und
Drogenfahrt eine langere Zeit vergeht, setzt sich offensichtlich immer
mehr durch. Einige Autoren und Gerichte halten dies allerdings nicht
fur richtig. Ein Irrtum Uber die Wirkungsdauer von Alkohol oder Drogen
sei unbeachtlich.>

Der Vorsatz muss sich auf das Fahren im offentlichen StralRenverkehr
unter der Wirkung eines der in der Anlage zu § 24a StVG genannten
Wirkstoffe beziehen. Uber die Wirkung auf seine Fahreignung braucht
sich der Betreffende keine Gedanken zu machen.*

Fur die Fahrlassigkeit genugt, dass der Betreffende sich bei
genugender Anstrengung Gedanken uUber die "Wirkung" machen
konnte. Es ist nach dem OLG Zweibriicken®* zu fordern, dass sich der
Betroffene einen splrbaren oder messbaren Wirkstoffeffekt oder gar
eine Minderung der Fahrtlichtigkeit vorgestellt hat bzw. vorstellen
konnte.

Fahrlassigkeit

Ein Wert ab 1,0 ng je ml lasst es als méglich erscheinen, dass ein
Tater beim FiUhren eines KFZ in seiner Fahrtiichtigkeit eingeschrankt
ist. Allerdings muss sich das Gericht genau mit der Frage von Vorsatz
und Fahrlassigkeit auseinandersetzen. In der neuen Rechtsprechung
der OLG wird dies besonders dann in Frage gestellt, wenn zwischen

9 BayObLG, DAR 2000, 366; OLG Diisseldorf, zfs 2002, 500; OLG Koblenz VRS 78, 362
% OLG Jena, BA 2005, 480; AG Nordlingen BA 2006, 47

>l OLG Hamm, NZV 2005, 428; OLG Bremen NZV 2006, 276, a.A. Beck/Berr

2 OLG zweibriicken, NStZ 2002, 95; BayObLG, NJW 2003, 1681

®3 Hentschel, § 24a Anm. 26; OLG Zweibriicken, VRS 102, 300

> OLG zweibriicken (Beschluss v. 13.11.2003 — 1 Ss 215/03, in: www.jurathek.de/6653)
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Konsum und Fahrtantritt ein l&angerer Zeitraum liegt. Es bedarf dann
naherer Darlegung, weshalb der Betroffene noch damit rechnen
konnte, ,unter der Wirkung“ berauschender Mittel ein Fahrzeug zu
fuhren. Dabei muss die Vorstellung des Betroffenen weder einen
spurbaren noch messbaren Wirkstoffeffekt umfassen, es genugt das
Bewusstsein einer moglichen fortwirkenden Rauschwirkung. Dies ist
ohne weiteres feststellbar, wenn der Betroffene noch nach Stunden,
aber nicht mehr nach Tagen ein Kraftfahrzeug fuhrt.

OLG Stuttgart, Beschluss vom 10.2.2011, 1 Ss 616/10 = DAR 2011,
218

Raucht ein Betroffener wissentlich Cannabis, ist die Annahme, die
Droge sei nach einer gewissen Zeit abgebaut und deswegen nicht
mehr nachweisbar bzw. wirksam, eine Fehlvorstellung Uber die Dauer
der Wirkung und damit grundsatzlich unerheblich.

Der Tatbestand ,unter der Wirkung“ erfordert keine sichere
Feststellung einer Beeintrachtigung. Ein Nanogramm (ng) ergeben ein
Mikrogramm: 0,0447 Mikrogramm sind mithin 44,7 ng. Bei der 44-
fachen Uberschreitung der Erheblichkeitsschwelle ergibt sich, dass
selbst das Schlafen einer Nacht nach dem letzten Haschischkonsum
den Tatbestand des § 24 a StVG erfillt.

Ist in der Zwischenzeit die Fahrerlaubnis entzogen, hindert dies die
Verhangung eines Fahrverbotes nicht: es ist nur eine Frage der
Wirksamkeit.

OLG Bremen, Beschluss vom 17.02.2006, Ss (B) 51/05 = BA 2007,
179

Vorsatz und Fahrlassigkeit bei einer Drogenfahrt muss sich nicht nur
auf die Einnahme der Drogen beziehen, sondern auch auf die Dauer
der Wirkung.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.4.2007, 3 Ss 35/07 = BE 2007, 318
= StV 2008, 24 = VA 2007, 188

Fahrlassigkeit liegt vor, wenn der Konsum entweder zeithah zur Fahrt
erfolgte oder im Falle eines langer zurtickliegenden Konsums weitere
Umstande hinzutreten, die es fir den Betroffenen erkennbar machen,
dass eine Wirkung noch moglich ist.

KG, Beschluss vom 4.1.2010, 3 Ws (B) 667/09= VRR 2010, 139 =
DAR 2010, 274 = VRS 118, 206 = StRR 2010, 397

Der Tatbestand des 8§ 24a StVG ist auch bei geringen Substanzwerten
erfullt. Erfasst werden jedoch nur Konzentrationen deutlich oberhalb
des Nullwertes.*®

%5 BVerfG NJW 2005, 349 = NZV 2005, 270; BayObLG NJW 2003, 1618 = NZV 2003, 252; OLG
Hamm NStZ 2005, 709; OLG Zweibriicken Blutalkohol 2006, 235; OLG Koéln Blutalkohol 2006, 236;
OLG Miinchen Blutalkohol 2006, 239
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Diese Voraussetzungen sind erfillt beim Erreichen der analytischen
Grenzwerte (siehe Blutalkohol 2005, 160; vgl. auch Eisenmenger NZV
2006, 24).

Hierbei ist ein Zuschlag fur Messunsicherheiten nicht erforderlich. Der
Wert von 1,0 ng je Milliliter kann dabei als ,cut-off* gewertet werden.
Fahrlassiges Handeln im Sinne von 8§ 10 OWiIG liegt vor, wenn der
Tater die Sorgfalt, zu der nach den Umstanden und seinen
personlichen Fahigkeiten verpflichtet um im Stande ist, aul3er Acht
lasst. Sie liegt also vor, wenn er entweder die
Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt bzw. die Mdoglichkeit einer
Tatbestandsverwirklichung nicht voraussieht oder zwar erkennt, aber
nicht mit ihr einverstanden ist. Bezogen auf § 24a StVG handelt mithin
jemand fahrlassig, wenn sich das Bewusstsein auch auf die Wirkung
des Rauschmittels bezieht (OLG Hamm NStZ 2005, 709). Fahrlassig
handelt danach wer in zeitlicher N&dhe zum Fahrantritt Cannabis
konsumiert.

OLG Saarbricken Beschluss vom 13.6.2007, Ss (B) 5/07 (18/07) =
SVR 2008, 30 = NzZV 2007, 321 = BA 2007, 258 = NJW 2007, 1373 =
VRR 2007, 274

Fur die Annahme einer fahrlassigen Drogenfahrt kommt es nicht auf
den Zeitpunkt des Konsums an. Der Betroffene ist auch bei langer
zuruckliegendem Konsum verpflichtet, sich Uber die Wirkung zu
erkundigen und selbst zu prifen. Damit wird (fehlerhaft) der
Schuldvorwurf an den Konsum als solchen geknipft und nicht auf den
Umstand der Fahrt.

OLG Hamm, Beschluss vom 5.4.2011, Ill 3 RVs 19/11 = VA 2011, 138

Die fahrlassige Trunkenheit gemall 8 24a Abs. 2 StVG wird
verwirklicht, wenn der Fahrer in zeitlicher Nahe zum Fahrtantritt
Cannabis konsumiert hat, sich ans Steuer setzt ohne sich bewusst
zu machen, dass der Wirkstoff noch nicht vollstandig unter dem
Grenzwert abgebaut ist. Der Betroffene braucht sich keinen spirbaren
oder messbaren Wirkstoffeffekt mehr vorzustellen. Die Erkennbarkeit
kann jedoch aufgehoben sein, wenn zwischen Fahrtantritt und Konsum
eine langere Zeit vergangen ist.

Die verdachtsunabhéngige Verkehrskontrolle zwingt nicht zu einer
Belehrung.

KG, Beschluss vom 5.6.2009, 2 Ss 131/09 — Ws (B) 323/09 = BA
2009, 415 = NZV 2009, 572 = VA 2009, 195 = NZV 2010, 422 = VRS
117, 104 = VRS 117, 308 = VRR 2009, 306 = StRR 2009, 294 = VA
2009, 195 = DAR 209, 708

Mangelnde Erkennbarkeit der fortdauernden Wirkung des
konsumierten Rauschmittels kommt wegen dieser allgemein
bekannten Unberechenbarkeit nur in Ausnahmefallen in Betracht. Das
Vorliegen eines Ausnahmefalles braucht das Gericht nur bei konkreten

30



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 31 von 52

Anhaltspunkten zu prifen und im Urteil zu erdrtern. Dies kann nur
praktisch werden, wenn ein in Nahe des analytischen Grenzwertes
gemessener Wirkstoffgehalt feststeht. Eine geringfugige
Ordnungswidrigkeit ist im Sinne von 8 17 Abs. 2 OWIG in der Regel bis
250 € anzusehen. Dies kommt auch bis zu 500 € in Betracht, wenn die
wirtschaftlichen Verhaltnisse nicht erkennbar vom Durchschnitt
abweichen und es sich bei der festgesetzten Geldbufl3e um den im
BuRRgeldkatalog bestimmten Regelsatz handelt.

Tharinger OLG, Beschluss vom 21.1.2010, 1 Ss 296/09=BA 2010, 247
= VRS 118, 298

Ein von dem Betroffenen eingeraumter Konsum von Cannabis vier
Tage vor dem Tatzeitpunkt, begrindete nicht ohne weiteres den
Fahrlassigkeitsvorwurf. Fahrlassig verwirklicht den Tatbestand des
8§ 24 a Abs. 2 StVG ein Betroffener, der die Mdglichkeit fortdauernder
Wirkung eines Rauschmittelkonsums erkennt oder zumindest hatte
erkennen kénnen und muassen. Fahrlassig handelt danach, wer in
zeitlicher Nahe zum Fahrtantritt Drogen konsumiert und gleichwohl am
StralRenverkehr teilnimmit.

KG, Beschluss vom 15.1.2010, 2 Ss 277/09-3 Ws (B) 726/09=BA
2010, 133 = VRS 118, 186

Der Umstand, unter der Wirkung ,ist keine objektive Bedingung der
Strafbarkeit”. Der subjektive Tatbestand muss sich auch hierauf
beziehen. Entsprechende Feststellungen  sind regelmanig
unproblematisch, wenn der Rauschmittelkonsum kurze Zeit vor der
Fahrt stattgefunden hat. Hierzu bedarf es jedoch Feststellungen, wenn
der Konsum langere Zeit zurickliegt. Dies kann schon bei einem
Zeitraum von 27 Stunden der Fall sein.

OLG Braunschweig, Beschluss vom 27.1.2010, Ss (OWi) 219/09 = BA
2010, 298

An der Erkennbarkeit der Wirkung von Cannabis kann es fehlen, wenn
zwischen Rauschmittelkonsum und Fahrtantritt eine grofRere
Zeitspanne liegt. Eine solche kann bei einem Zeitraum von 23
Stunden gegeben sein. In einem solchen Fall muss sich aus dem
Urteil ergeben, aufgrund welcher Umstande der Betroffene sich hétte
daruiber klar sein mussen, dass der zurlckliegende Cannabis-Konsum
noch Auswirkungen auf die Fahrtiichtigkeit haben kann.

OLG Celle, Beschluss vom 9.12.2008, 322 Ss Bs 247/08 = BA 2009,
100 = NZV 2009, 89 = VA 2009, 66 = zfs 2009, 288 = StRR 2009, 316

Die Rechtsprechung zum Alkohol ist hierbei sehr differenziert: Das
Herantrinken an die 0,5-%.-Grenze unter Zuhilfenahme einschlagiger
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Tabellen und Erreichen bzw. Uberschreiten dieser Grenze ist
fahrlassig.”® Es gibt bislang keinen Erfahrungssatz, dass der Anstieg
des Blutalkohols von 0,4 %. auf 0,5 % bemerkbar ist.°” War der
Alkohol nicht spiirbar, so entfallt allerdings die Fahrlassigkeit.®

Ebenso ist die Fehlvorstellung eines Kraftfahrers, der langere Zeit vor
Fahrtantritt Cannabis konsumiert hat, die Droge sei zwischenzeitlich
abgebaut, irrelevant und lasst den Vorwurf der Fahrlassigkeit nicht
entfallen.”®

Anders das OLG Hamm®

Fahrlassigkeit liegt vor, wenn der Téter die Sorgfalt, zu der er nach
den Umstanden und seinen personlichen Fahigkeiten verpflichtet und
im Stande ist, aul3er Acht lasst und so pflichtwidrig handelt und
deshalb entweder die Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt bzw.
nicht voraussieht. Fahrlassigkeit liegt auch vor, wenn er die Mdglichkeit
der Tatbestandsverwirklichung zwar erkennt, mit ihr aber nicht
einverstanden ist und ernsthaft darauf vertraut, diese werde nicht
eintreten.

Allerdings darf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
nicht dahingehend verstanden werden, dass Wirkstoffkonzentrationen
von Uber 1 ng/ml THC in jedem Fall zugleich den Vorwurf der
Fahrlassigkeit gegen den  Betroffenen  begrinden. Das
Bundesverfassungsgericht hat lediglich festgestellt, dass der
Wirkstoffnachweis ab Werten von 1 ng/ml den Ruckschluss erlauben,
der Betroffene habe bei seiner Teilnahme am Stral3enverkehr unter
der Wirkung des Rauschmittels gestanden. Es ist Aufgabe des
Gerichtes die tatsachlichen Voraussetzungen zu klaren.

Fahrlassigkeit im Sinne von 8§ 24a Abs. 2 StVG bezieht sich nicht
alleine auf den Konsumvorgang sondern auch auf die Wirkung.
Lasst sich ein Betroffener unwiderlegt dahingehend ein, dass der letzte
Konsum drei Tage zurticklag und eine ibliche Konsummenge (einen
Joint) genossen wurde, so musste der Betroffene nicht ohne weiteres
erkennen, dass er noch drei Tage spater unter der Wirkung von
Betaubungsmitteln steht. So auch das OLG Karlsruhe bei einer
gemessenen Konzentration von 5,9 ng/ml, bei der Einlassung, der
letzte Konsum liege mehr als 36 Stunden zurlck, eine Verurteilung
aufgehoben.

°® Hentschel, StVG § 24a Anm. 17

>” OLG Hamm VRS 56, 112, zur 0,8 Promille-Grenze.

% OLG KéIn NStz 1991, 105; OLG Oldenburg DAR 1983, 90

9 OLG zweibriicken Beschluss 3.5.2001, Ss 8701/02

®oLG Hamm, Beschluss vom 03.05.2005, 4 Ss OWi 215/05 = DAR 2005, 640 = BA
2006, 232 = NZV 2005, 428
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Fahrlassigkeit
OLG Saarbrticken, Beschluss vom 29.11.2006, Ss (B) 44/06 (57/06) =
NJW 2007, 309

Das Amtsgericht hat den Betroffenen wegen Fihren eines Fahrzeuges
unter der Wirkung von Cannabis zu einer Geldbu3e von 300,00 €
verurteilt und ein Fahrverbot von drei Monaten bestimmt. Die
Rechtsbeschwerde hatte Erfolg.

Ein fahrlassiger Verstol3 gegen § 24a Abs. 2 StVG liegt vor, wenn der
Betroffene die Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt, aber sie
erkennen misste oder die Tatbestandsverwirklichung zwar erkennt
aber mit ihr nicht einverstanden ist und darauf vertraut, diese werde
nicht eintreten. Bezogen auf Fahren unter der Wirkung von Drogen
bedeutet dies, dass dem Betroffenen nachzuweisen ist, dass er die
Moglichkeit fortdauernder Wirkung des Haschischkonsums entweder
erkannt hat oder zumindest hatte erkennen kénnen und mussen. Der
Vorwurf schuldhafter Tatbegehung bezieht sich nicht alleine auf den
Konsumvorgang sondern auch auf die Wirkung des Rauschmittels zum
Tatzeitpunkt. Fahrlassig handelt daher, wer in zeitlicher Nahe zum
Fahrtantritt Cannabis konsumiert hat und sich dennoch an das Steuer
seines Fahrzeuges setzt, ohne sich bewusst zu machen, dass der
Rauschmittelwirkstoff noch nicht vollstandig unter den analytischen
Grenzwerten abgebaut ist. Gerade auch der niedrige Carbonwert lasst
darauf schlieBen, dass es sich nur um einen gelegentlichen
Konsumenten handelt.
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6. Verjahrung

Die Verjahrung bei § 24a Abs. 2 StVG richtet sich nach § 31 OWIG und
nicht nach § 26 Abs. 3 StVG.®* Damit tritt die Verfolgungsverjahrung
bei Fahrlassigkeitstaten nach 12 Monaten ein, bei dem Vorwurf einer
Vorsatztat erst nach zwei Jahren.®

6. Konkurrenzen

Umstritten war, ob zwischen dem Besitz von Betaubungsmitteln und
einer Rauschfahrt unter Drogen Tateinheit besteht. Diese Frage hat
Bedeutung fiir den Strafklageverbrauch. Das OLG Oldenburg®® hat
Tateinheit bejaht und ist bei einer Einstellung nach § 153 StPO wegen
des unerlaubten Besitzes von Betdubungsmitteln zu einem
Strafklageverbrauch wegen einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 StVG
gekommen. Das LG Miinchen 11°# hat die Tateinheit verneint.

Der Betroffene war durch Strafbefehl wegen Besitzes von
Betaubungsmitteln zu einer Geldstrafe von 40 Tagessatzen verurteilt
worden. Gegen einen nachfolgenden Buf3geldbescheid legte er
Einspruch ein. Das Amtsgericht stellte das Verfahren wegen eines
Verfahrenshindernisses ein. Die Rechtsbeschwerde der
Staatsanwaltschaft blieb erfolglos.

OLG Kaoln Beschluss von 5.10.2004, 8 Ss — OWi 25/04 = DAR 2005,
107 = BA 2006, 40

Der Begriff der Tat im Buf3geldverfahren ist identisch mit dem fir das
Strafverfahren geltenden Tatbegriff. Tat im Sinne des § 103 GG ist ein
konkretes Vorkommnis, ein einheitlicher geschichtlicher Vorgang, der
sich von anderen ahnlichen oder gleichartigen unterscheidet. Zu
diesem Vorgang gehort das gesamte Verhalten eines Taters, soweit es
nach natirlicher Lebensauffassung einen einheitlichen Lebensvorgang
darstellt. Zwischen einzelnen Verhaltensweisen muss eine innere
Verknlpfung bestehen.

BVerfG, Beschluss vom 16.3.2006, 2 BvR 111/06 = VRR 2006, 272
BGH, Beschluss vom 27.4.2004, 1 StR 466/03 = DAR 2005, 223 = StV
2005, 256 = SVR 2005, 194

Der Begriff der Tat ergibt sich aus § 264 StPO. Es ist danach der
geschichtliche Vorgang, auf welchen Anklage und

®L BayObLG, NZV 1999, 476; OLG Dusseldorf, VRS 65, 454
®2 BayObLG, NZV 1999, 476)

®8 OLG Oldenburg, StV 2002, 240

® LG Munchen 11, NZV 2001, 359
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Er6ffnungsbeschluss hinweisen und innerhalb dessen der Angeklagte
einen Straftatbestand verwirklicht haben soll, der als eine einheitliche
Tat erfasst wird.

Ob verschiedene Urteile dieselbe Tat betreffen ist unabhéngig von
dem Begriff der Tateinheit zu beurteilen, weil die Rechtsfiguren der
Tateinheit und der Tatidentitéat verschieden Zwecke verfolgen. Ein
durch den Rechtsbegriff der Tateinheit zusammengefasster
Sachverhalt wird jedoch in der Regel auch verfassungsrechtlich eine
einheitliche prozessuale Tat darstellen. Das ist jedenfalls bei einer
Fahrt unter der Wirkung von Drogen und dem Besitz von Drogen nicht
der Fall, da der Entschluss zur Tat in beiden Fallen deutlich
auseinander fallt.

Tateinheit mit anderen Delikten

Dient das Fiihren des Fahrzeuges unter Drogeneinfluss GemaR § 24a
Abs. 2 StVG dazu, die im Fahrzeug befindlichen Betdubungsmittel in
das Bundesgebiet zu transportieren und damit einzuftihren, besteht
zwischen der Einfuhr und dem Fahrvorgang ein unauflésbarer innerer
Zusammenhang. In diesem Fall schliel3t § 21 Abs. 1 Satz 1 OWIiG eine
Verurteilung wegen der Ordnungswidrigkeit aus. Jedoch kann die
verdrangte Ordnungswidrigkeit nach allgemeinen Grundsétzen bei der
Strafzumessung bericksichtig werden.

BGH, Beschluss vom 11.12.2008, 3 StR 533/08 = BA 2009, 210 =
StraFo 2009, 167

7. Rechtsfolgen

Die Rechtsfolgen sind in § 24a StVG und im BKat geregelt. § 24a
StVG sieht eine Geldbul3e bis zu 3.000 € im Vorsatzfall, bis zu 1.500 €
bei fahrlassiger Begehungsweise vor. Nach 8§ 25 Abs. 1 Satz 2 StVG
ist ein Regelfahrverbot zu verhangen.
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Lfd.
Nr.

Tatbestand

StVG

Regelsatz
in €

Fahrverbot Punkte

242

Kraftfahrzeug
unter der Wirkung
eines in der
Anlage zu § 24a
Abs. 2  StVG
genannten
berauschenden
Mittels gefuhrt

8§ 24a Abs.
2 Satz 1
i.V.m. Abs.
3

500 €

1 Monat 4

242.1

bei Eintragung von
bereits einer
Entscheidung
nach 8§ 24a StVG,
§ 316 oder § 315c
Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a) StGB
im
Verkehrszentralreg
ister

§ 24a Abs.
2 Satz 1
i.V.m. Abs.

1.000 €

3 Monate 4

242.2

bei Eintragung von
bereits mehreren
Entscheidungen
nach §24a StVG,
§ 316 oder § 315c
Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a) StGB
im
Verkehrszentralreg
ister

§ 24a Abs.
2 Satz 1
i.V.m. Abs.
3

1.500 €

3 Monate 4
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8. Rechtsmittel
Wird eine Entscheidung im Strafverfahren getroffen, ist sie mit den
strafprozessualen Mitteln angreifbar, auch wenn der Angeklagte nur
wegen einer Ordnungswidrigkeit verurteilt wurde.®

Die Beschréankung des Einspruchs auf den Rechtsfolgenausspruch
ist nur wirksam, wenn sich dem Bul3geldbescheid entnehmen lasst,
dass bei der dem Betroffenen zur Last gelegten Fahrt eine
Konzentration eines berauschenden Mittels vorgelegen hat, die eine
Beeintrachtigung der Fahrsicherheit zumindest als mdglich erscheinen
l&sst.

OLG Hamm, Beschluss vom 11.2.2010, 3 Ss OWi 319/09= SVR 2010,
229 = zfs 2010, 351 = Verkehrsanwalt 2010, 81 = NZV 2010, 270 = BA
2010, 245= VRR 2010, 273

9. Fahrverbot bei Cannabiskonsum

Die Verhangung eines Fahrverbots auf der Grundlage von § 24a Abs.
2 Satz 1 und Satz 2 versto3t weder gegen das Ubermaliverbot noch
den Gleichheitsgrundsatz.®

Fahrverbot bei bereits durch die Verwaltungsbehtrde entzogener
Fahrerlaubnis

OLG Koblenz, Beschluss vom 14.07.05, 1 Ss 189/05

Ist dem Betroffenen die Fahrerlaubnis im Verwaltungswege entzogen
worden und wurde ihm nach MPU und Nachschulung die
Fahrerlaubnis wieder erteilt, so ist dies ein Umstand, der bei der
Bemessung der Rechtsfolgen im Bul3geldverfahren Bertcksichtigung
finden muss und die Frage aufwirft, ob es des Fahrverbots als
Erziehungsmittels noch bedarf.

OLG Zweibricken, Beschluss vom 22.02.06, 1 Ss 10/06 = NJW
2006, 130 = NZV 2006, 328 = BA 2006, 497

Gegen den Betroffenen war ein BufR3geldbescheid in Hohe von 250,- €
erlassen worden. Ein Fahrverbot von einem Monat angeordnet
worden. Vorwurf: Drogenfahrt gem. § 24a StVG. Das Amtsgericht hat
aufgrund des Einspruches kein Fahrverbot angeordnet, die Geldbul3e
auf 500,- € festgesetzt. Auf die Rechtsbeschwerde hin wurde die
GeldbulRe aber auf 250,- € herabgesetzt.

% OLG Miinchen, Beschluss vom 13.03.2006, 4 StR 199/05 = DAR 2006, 287 = VRS
110, 296 = VRR 2006, 276
% BayObLG 20.01.2003 — 4 St RR 133/02 = NZV 2003, 252
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Das Amtsgericht hat von Anordnung eines Fahrverbots abgesehen,
weil der Betroffene seine Fahrerlaubnis in der Zwischenzeit
verwaltungsrechtlich entzogen bekam. Das Fahrverbot wére dann ins
Leere gelaufen. Der Sinn des Fahrverbots, dass als Denkzettel fir
nachlassige und leichtsinnige Kraftfahrer ausgestaltet ist, soll einen
Tater vor einem Ruckfall warnen und ihm durch den zeitweisen Verlust
der Fahrerlaubnis und den damit verbundenen Verzicht auf die aktive
Teilnahme an Stral3enverkehr ein Gefihl fur die Bedeutung der
Fahrerlaubnis vermittelt.

Wird das Fahrverbot allerdings nicht angeordnet, weil die
Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde, liegt kein ,ausnahmsweises
Absehen® im Sinne von § 4 Abs. 4 BKatV vor. Vom Fahrverbot wurde
abgesehen, weil es vom Zweck her nicht erforderlich ist. In diesem Fall
ist eine Erh6hung der Geldbul3e nicht angezeigt.

10.Entzug der Fahrerlaubnis

VGH Mannheim, Beschluss vom 15.11.2005, 10 S 2143/05 = VRS
110, 374

Der Umstand, dass der Betroffene bei einem Parallelkonsum von
Cannabis und Alkohol vom Fuhren eines Fahrzeuges bewusst Abstand
genommen hat, begriindet im Sinne der Vorbemerkung Nr. 3 der
Anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung keine Ausnahme.

Einmalige Einnahme von Cannabis
Hamburgisches OVG, Beschluss vom 23.06.2005, 3 Bs 87/05 =
VRS 109, 214 = SVR 2006, 113

Schon die einmalige Einnahme von Cannabis genigt fir eine
.gelegentliche Einnahme® im Sinne vom 8§ 14 Abs. 1 Satz 4 FeV.
Gelegentlich ist jede Einnahme, die hinter regelmafiger Einnahme
zurlickbleibt. Die Fahrerlaubnisbehtrde darf nach 8§ 14 FeV die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
einschliel3lich eines Drogenscreenings anordnen, wenn der Betroffene
unter Cannabiseinfluss ein Kraftfahrzeug im Stra3enverkehr gefiihrt
hat, selbst wenn dies der einzige Drogenkonsum war. °’

OVG Hamburg, Beschluss vom 15.12.2005, 3 Bs 241/05 = VRS 110,
388

Es ist nicht zu beanstanden, dass die Behdrde in Verfahren der
vorliegenden Art regelmaRig den Sofortvollzug anordnet. Die

®" Anders jetzt ausdriicklich BayVGH, Beschluss vom 26.1.2006, 11 CS 05.1453 = VRS

110, 469; VGH Mannheim, DAR 2004, 48; Bouska/Laeverenz, Fahrerlaubnisrecht, 3.
Aufl., Anm. 5
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gelegentliche Einnahme von Cannabis liegt schon vor, wenn ein
einmaliger Konsum festgestellt wird.

Bayrischer VGH, Beschluss vom 25.01.2006, 11 Cs 05.1711 = DAR
2006, 407

Der derzeit medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisstand
rechtfertigt es nicht, bei einer THC-Konzentration von 1,9 ng/ml im Blut
eine Erh6hung des Risikos fur die Verkehrssicherheit als derart
gesichert anzunehmen, dass im Sinne von 8§ 11 Abs. 7 FeV die
Fahrerlaubnis zwingend zu entziehen ist. Bei gelegentlichem Konsum
von Cannabis und Fahren mit THC-Konzentration zwischen 1,0 und
2,0 ng/ml ist vor einer etwaigen Entziehung der Fahrererlaubnis ein
medizinisch-psychologisches Gutachten einzuholen.

FeV - Mofa
Hamburgisches OVG, Beschluss vom 20.06.2005, 3 Bs 72/05 =
VRS 109, 210

Gelegentlicher Cannabis-Konsum kann grundsétzlich, wenn einer der
in Nr. 9.2.2. der Anlage 4 der FeV genannten weiteren Umstande
vorliegt, wie etwa die fehlende Trennung von Konsum und Fahren, die
Nichteignung  begrinden, ein erlaubnisfreies  Kraftfahrzeug,
insbesondere ein Mofa, zu fuhren.

Entzug der Fahrerlaubnis nach Drogenkonsum,

Die Regelung, dass bei gelegentlichem Cannabiskonsum und dem
Unvermdgen, Fahrten im Verkehr vom Konsum zu trennen, die
Fahrerlaubnis entzogen wird, ist nicht unverhaltnismafig, auch nicht im
Hinblick darauf, dass nach 8 25 StVG lediglich ein Fahrverbot
vorgesehen ist.

VGH Baden-Wdurttemberg, Beschluss vom 12.5.2005 - 10 S 1642/05 =
SVR 2006, 233

Gutachten-Fahreignung

1. Der Verweigerung eines Gutachtens steht es gleich, wenn es ein
Betroffener die Durchfihrung eines Gutachtens anderweitig vereitelt.
Dies kann erfolgen, indem die Haartracht auf ein Minimum reduziert
wird, sodass eine Haaruntersuchung so unmoéglich wird. Bei einem
Laien kann jedoch nicht vorausgesetzt werden, dass er dieses Wissen
hat. Ihm kann daher dieses Verhalten nur vorgeworfen werden, wenn
er ausdricklich darauf hingewiesen wurde, dass eine bestimmte
Haarlange erforderlich ist.

2. Nach den Begutachtungsrichtlinien ist eine Fahreignung nicht
gegeben, wenn regelmaRig, d.h. taglich oder gewohnheitsméaliig
Cannabis konsumiert wird. Dies wird angenommen bei einer TH-
COOH Konzentration im Blut von 75ng/ml. Die konkret durchgefiihrte
Untersuchung ergab einen Wert von 0,120 mg/l = 120 ng/ml COOH.
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VG Saarbriicken, Beschluss vom 7.6.2006, 3 F 26/06 = zfs 2006, 538

11.Relative Fahruntauglichkeit und 8§ 24a StVG
Wer mit Drogenwirkstoffen im Blut ein Kraftfahrzeug fuhrt, handelt
nach 8 24 a StVG ordnungswidrig. Ein Gegenbeweis ist nicht moglich.
Der Nachweis im Blut indiziert die Wirksamkeit. Zur Annahme einer
relativen Fahruntauglichkeit reicht dies jedoch nicht. Es muissen
weitere Beweisanzeichen hinzukommen, die auf eine Fahruntiichtigkeit
hindeuten. Solche Beweisanzeichen kénnen festgestellt werden, wenn
durch den Beobachter eine deutlich unsichere, eine waghalsige und
fehlerhafte Fahrweise festgestellt wird.°® Der VerstoR gegen § 24a
Abs. 2 StVG kann nur durch eine Blutuntersuchung gefithrt werden.®
Wahrend Blutprobe und Haarprobe zwangsweise enthommen werden
kbnnen, ist dies bei einer Urinprobe zum Nachweis einer
Ordnungswidrigkeit nicht moglich. Zwar ist auch die zwangsweise
Entnahme einer Urinprobe nach § 8la StPO mdglich. Eine
gewaltsame Entnahme einer Urinprobe ware mit einer Gefahr
erheblicher gesundheitlicher Nachteile verbunden. Dies ist bei einer
Urinprobe nicht auszuschlieBen; fur den Nachweis einer
Ordnungswidrigkeit ware ein solcher Eingriff daher unverhaltnismalig.

Die Feststellung von Drogenkonsum und Nachtatverhalten
(beeintrachtigte  Pupillenreaktion,  Gleichgewichtsstérungen  und
fehlende Koordination) reichen nicht aus, um eine relative
Fahruntiichtigkeit im Sinne von § 316 StGB festzustellen. ™

Relative  Fahruntauglichkeit liegt nach dem Konsum von
Betdubungsmitteln vor, wenn abgesehen von der dadurch bewirkten
Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit, weitere festgestellte
Tatsachen ergeben, dass der Konsum zur Fahruntlichtigkeit gefiihrt
hat *. Es missen Ausfallerscheinungen festgestellt werden:
Fahrfehler, Beeintrachtigung der Korperbeherrschung,
Rauschbedingte Enthemmung und Kritiklosigkeit.

12.2. Grenze zur Fahruntauglichkeit:

Es muissen Umstande hinzukommen, die Uber die allgemeine
Drogenwirkung hinaus den sicheren Schluss zulassen, dass der

8 BGH DAR 2000,481

9 OLG Hamm NZV 2001,484

LG Siegen 28.10.2003, 5 Qs 158/03
"L BGHSt 31, 44
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Betroffene in einer konkreten Verkehrssituation fahruntiichtig war. .
Einen Grenzwert, etwa entsprechend dem Alkoholwert gibt es nicht.”

Fur die Annahme einer Trunkenheitsfahrt reicht der Nachweis im Blut
auch bei hoher Konzentration nicht aus. Es bedarf der Feststellung
weiterer drogenbedingter Ausfallerscheinungen.”

Die Anforderungen an Art und Ausmall drogenbedingter
Ausfallerscheinungen sind jedoch umso geringer, je héher die im Blut
festgestellte Wirkstoffkonzentration ist. Unter Umstanden kann bereits
ein einziges Beweisanzeichen zur Feststellung der Fahruntauglichkeit
reichen.” An der Zuverlassigkeit solcher Zeichens sind jedoch hohe
Anforderungen zu stellen.”® Angefiihrt wurden: fehlende Fahigkeiten
Anordnungen und Fragen zu verstehen; stark reduzierte
rhetorische Fahigkeiten; Gleichgewichtsstérungen, unsicherer
Finger-/Nasentest; verringerte Pupillenreaktion bei Dunkelheit,
Fehlerhaftes Zeitempfinden. Sind drogenbedingte
Ausfallerscheinungen nachgewiesen, ist das Delikt  der
Trunkenheitsfahrt gem. § 316 StGB erfilllt.”” Fur den Nachweis der
Drogenfahrt ist aber eine Blutuntersuchung notwendig, eine Urinprobe
reicht nicht aus.”® Auch ein Gesténdnis alleine reicht nicht aus.”®

Eine Ahndung als Ordnungswidrigkeit scheidet aus, wenn
bestimmungsgemald ein Arzneimittel eingenommen wurde. Eine
missbrauchliche Benutzung der Arzneimittel lasst die Ahndung aber
wieder aufleben, dies gilt auch bei Uberdosierung.

Mehrfachkonsum von Drogen

Bei einer Drogenfahrt kommt es nicht nur auf die nach der Tat
gemessene Wirkstoffkonzentration im Blut des Angeklagten an. Neben
der Feststellung von Betaubungsmitteln bedarf es weitere
Beweisanzeichen, die sich auf die Sicherheit des Stral3enverkehrs
auswirken. Es muss positiv festgestellt werden, dass die
Leistungsfahigkeit eingeschrankt ist. Glanzende, gerttete Augen,
Verlangsamung der Pupillenreaktion reicht hierzu nicht aus.

OLG Saarbricken, Beschluss vom 28.10.2010, Ss 104/10 (141/10) =
DAR 2010, 95 = VA 2011, 10 = VRR 2010, 470

Feststellung einzelner Trunkenheitsmerkmale

20oLG Zweibrlcken, zfs 2003, 4222; OLG Zweibriicken NZV 2005, 164; OLG Minchen,
DAR 2006, 286

® OLG Naumburg VD 2006, 13

" BGH, NZV 2000, 419

> OLG zweibriicken NStZ-RR 2004, 149; OLG Zweibriicken NZV 2005, 164

® OLG Koblenz NStZ-RR 2005, 245

"BGH, NZV 2000, 419

8 OLG Hamm, NZV 2001, 484; AG Saalfeld, NSTZ 2004, 49

" OLG Hamm, NZV 2001, 484
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Anders als bei Alkoholkonsum lasst sich eine absolute
Fahruntlichtigkeit nach Genuss von Drogen alleine aufgrund eines
positiven Wirkstoffspiegels im Blut nach dem gegenwartigen Stand der
Wissenschaft nicht begrinden.

Es bedarf zusatzlicher Feststellungen, um eine Fahruntichtigkeit zu
bejahen. Solche koénnen sich in der ersten Linie aus dem
beobachteten Fahrverhalten des Beschuldigten, insbesondere
Fahrfehlern  ergeben. Aber auch  Auffalligkeiten in  der
Anhaltesituation, die konkrete Hinweise auf schwerwiegende
Beeintrachtigungen der Wahrnehmungs- und Reaktionsfahigkeit
aufzeigen, konnen ein solches Anzeichen sein. Diese
Beweisanzeichen mussen aber konkrete Hinweise auf eine
schwerwiegende, durch die Rauschmittel verursachte Beeintrachtigung
der Wahrnehmungs- und Reaktionsfahigkeit ergeben, wobei die
Gesamtleistungsfahigkeit tangiert und nicht lediglich eine Stdrung
fahrrelevanter Einzelleistungen vorliegen muss.

Eine durch Pupillenveranderung verursachte Sehbehinderung als
solche ist danach nicht ausreichend, hingegen konnen starke
Benommenheit, lallende, verwaschene Sprache und unsicherer Gang
Fahruntlichtigkeit indizieren, wenn sie auf den erheblichen
Rauschmittelkonsum zurlckzufiihren sind. Dabei reicht es allerdings
nicht aus, wenn der Betroffene verspatet auf ein Haltezeichen der
Polizei reagiert, dass er nach den Feststellungen der Polizeibeamten
schlafrig und distanzlos war, die Augen unruhig hin und her gingen.
Aus dem Polizeibericht kann sich ergeben, dass andere Tests sicher
waren.

BGHSt 44, 219; LG Zweibricken, 3.6.03, Qs 69/03 = VRS 105, 347,
LG Siegen 28.10.2003, 5 Qs 158/03

Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass der Angeklagte am Tattag einen
PKW im StralB3enverkehr fiuhrte, obwohl er unter der Wirkung von
Cannabisprodukten stand, fuhrt dies nicht zur Annahme einer
Trunkenheitsfahrt. Aus diesem Grund bedarf es fiur die Annahme einer
relativen Fahruntichtigkeit neben dem Nachweis von
Drogenwirkstoffen im Blut regelmalig der Feststellung weiterer
aussagekraftiger Beweisanzeichen. Der allgemeine Befund ,gerottete
Augen und stark erweiterte Pupillen” reicht nicht aus. Eben so wenig
.SChleppende Sprache® und ,verzbgertes Aufnahmevermdgen®.
Kdnnen solche Umsténde nicht festgestellt werden, bleibt alleine eine
Verurteilung wegen einer Ordnungswidrigkeit.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 22.10.2001, 3 Ss 287/01 = NStZ-RR
2002, 17

Zur Feststellung einer fahrlassigen Trunkenheit im Sinne von 8§ 316
StGB reicht es nicht aus, dass der Angeklagte am Vorabend eine nicht
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mehr  feststellbare  Anzahl  benzodiazepinhaltiger = Tabletten
eingenommen hat
BGH, Beschluss vom 19.9.2000, 4 StR 320/00 = VRS 99, 422

Das Amtsgericht hat den Angeklagten wegen fahrlassiger
Trunkenheit (Drogen) im Stral3enverkehr zu einer Geldstrafe
verurteilt. Die Revision blieb erfolglos. Die Anforderungen an Art und
Ausmald drogenbedingter Ausfallerscheinungen sind umso geringer, je
hoher die Wirkstoffkonzentration ist.

Wird eine Konzentration von 1,3 ng/ml THC festgestellt, steht fest,
dass der Angeklagte erst kurz vor der Fahrt Haschisch konsumiert
hat. Bei hohen Wirkstoffwerten reichen einzelne weitere Anzeichen
aus, um eine relative Trunkenheit anzunehmen. Allerdings muss die
Zuverlassigkeit der festgestellten Ausfallerscheinung hoch sein. Auch
muss die Ausfallerscheinung gravierend sein, so dass ein sicheres
Fahren ohne weiteres ausgeschlossen ist. Dabei kann sich das Gericht
auf Beobachtungen von Polizeibeamten stiitzen, die hinsichtlich der
Frage des Fahrens unter Drogeneinfluss besonders geschult sind.

Im konkreten Fall konnte der Beamte ein sehr langsames Verengen
und Offnen fast wieder auf die urspriingliche GroRe der Pupillen
(Rebound-Effekt) feststellen. Dies fuhrt zu einer starken
Sehbehinderung, erhdhter Blendempfindlichkeit bei Nacht und ist
nach  Ausfihrungen des Sachverstandigen Folge des
Drogenkonsums.

OLG Zweibriicken, Beschluss vom 10.5.2004, 1 Ss 26/04 = NZV 2005,
164

Eine relative Fahruntlchtigkeit aufgrund von Drogenkonsum muss
durch &uRRere Umstdnde bzw. Verhalten des Betroffen festgestellt
werden (Ausfallerscheinungen!). Es kommt insbesondere in Betracht,
eine auffallige, sei es regelwidrige, sei es besonders sorglose oder
leichtsinnige  Fahrweise, ein unbesonnenes Benehmen bei
Polizeikontrollen, aber auch ein sonstiges Verhalten, dass
rauschbedingte Enthemmung, Kritiklosigkeit erkennen lasst (stolpern,
schwanken).  Auch  Verhaltensauffalligkeiten bei  arztlichen
Untersuchungen kénnen Ausfallerscheinungen belegen.

OLG Dusseldorf, 5 Ss 267/98-59/98 | = StV 99,22

12.3. Vertrauen auf Abbauwerte

Es gibt keinen Vertrauensschutz, den ein Betroffener geltend machen
kann, indem er behauptet, er habe angenommen, die Drogenwirkstoffe
seien rechtzeitig bei Fahrantritt abgebaut®.

8 OLG zweibriicken DAR 2002,135
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OLG Minchen, Beschluss vom 13.03.2006, 4 StR 199/05 = SVR
2006, 391 = DAR 2006, 287 = VRS 110, 296 = VRR 2006, 276

Die absolute Fahruntiichtigkeit ist eine Beweisregel, die keinen
besonderen Nachweis verlangt, wenn ein bestimmter Grenzwert
Uberschritten ist. Dies ist jedoch auf Betdubungsmittel nicht
anwendbar.

OLG Zweibricken Beschluss vom 27.01.2004 1 Ss 242/03 = DAR
2004, 409 = VRS 106,288

Das AG hatte den Angeklagten wegen fahrlassiger Trunkenheit zu
einer Geldstrafe von 30 Tagessatzen verurteilt und ihm die
Fahrerlaubnis entzogen. Die hiergegen gerichtete Revision war
erfolgreich.

Nach Haschischkonsum ist der Angeklagte mit seinem Pkw gefahren.
Die Polizei hat ihn wegen eines Verstol3es gegen die Gurtpflicht einer
Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei ist einem Polizeibeamten
aufgefallen, dass der Angeklagte nach Alkohol gerochen hat, sich
unsicher und nervos zeigte. Standig habe er sich der Kontrolle
entziehen wollen. Die Augen des Angeklagten seien stark gerotet
gewesen, weshalb er einem Alkohol- und Drogentest unterzogen
wurde. Die Blutprobe hat einen Blutalkoholgehalt von 0,1 %0 und einen
THC-Gehalt von 0,95 ng/ml ergeben. Die Polizeibeamten stellten
weiter ein starkes Zittern des Standbeines, Flattern der Augenlider und
eine zitternde Hand bei Fingerspreizung fest. Bei der Zeitschatzung
von 30 Sekunden mit geschlossenen Augenlidern habe der Angeklagte
bereits nach 18 Sekunden die Augen wieder gedffnet.

Aus den Darstellungen der Polizeibeamten allein lasst sich eine
Fahruntlchtigkeit nicht herleiten. Relative Fahruntichtigkeit nach
dem Konsum von Betdubungsmitteln liegt erst vor, wenn Umstande
erkennbar sind, die Uber die allgemeine Drogenwirkung hinaus den
sicheren Schluss zulassen, dass der Konsument in der konkreten
Verkehrssituation fahrunsicher gewesen ist. Die verkehrsspezifischen
Untauglichkeitsindizien missen also nicht lediglich eine allgemeine
Drogenenthemmung erkennen lassen, sondern sich unmittelbar auf die
Beeintrachtigung der Fahreignung beziehen. Insbesondere kommen
deshalb Ausfallerscheinungen sowie direkte Defizite im Fahrverhalten
selbst in Betracht. Hierzu gehort auch eine auffallige, riskante und
besonders sorglose oder leichtsinnige Fahrweise.

Das Amtsgericht hat den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 40
Tagessatzen verurteilt und die Fahrerlaubnis entzogen sowie eine
Sperrfrist von finf Monaten festgesetzt. Die Revision fihrt zu einer
Abanderung, der Angeklagte wird wegen einer Ordnungswidrigkeit
gem. 8 24a StVG verurteilt.

44



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 45 von 52

Der Betroffene war unter der Wirkung von Cannabis, Kokain und/oder
Heroin angetroffen worden. Polizeibeamte bekunden, wonach der
Angeklagte bei der Verkehrskontrolle sehr schlafrig gewirkt hat und
verzogerlich reagierte sowie Selbstmordabsichten &auf3erte. Seine
Stimmung schwankte von Minute zu Minute zwischen aggressiv,
aufgedreht lustig und weinerlich depressiv. Er wurde deshalb als relativ
hoch unter Drogeneinfluss stehend eingeschéatzt. Der Sachverstandige
ging davon aus, dass der Angeklagte innerhalb von finf Stunden vor
dem Vorfall Drogen konsumiert hatte.

Die verkehrspezifischen Untauglichkeitsindizien missen nicht nur eine
allgemeine Drogenenthemmung zu erkennen geben, sondern sie
missen auf eine Beeintrachtigung der Fahreignung schliel3en lassen.
Ausfallerscheinungen haben daher besonderen Einfluss auf die
Beurteilung. Die von dem Amtsgericht festgestellten
Ausfallerscheinungen gehdren nicht dazu.

Eine Uberpriifung der Auswirkung des Fahrverbotes eriibrigt sich in
diesem Fall, da dieses in Folge der Anrechnung der bisherigen Dauer
der vorlaufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sich nicht mehr auswirkt.
In diesem Fall kann aber auch eine EinrAumung der Abgabefrist gem.
8§ 25 Abs. 2a StVG unterbleiben. Gleichzeitig hebt das
Revisionsgericht die vorlaufige Entziehung der Fahrerlaubnis gem. 8§
111a Abs. 2 StPO.

OLG Zweibriicken, Urteil vom 14.02.2003, 1 Ss 117/02 = VRS 105,
125= Zfs 2003, 422 = DAR 2003, 431

In Rechtsprechung und Literatur ist weiterhin die Meinung
vorherrschend, dass es im Hinblick auf Fahruntauglichkeit bei
Betaubungsmitteln keine absoluten Wirkstoffgrenzen gibt. Kommt der
Tatrichter deshalb zu dem Ergebnis, dass die von Polizeibeamten
festgestellten Auffalligkeiten die Annahme einer Fahruntauglichkeit
begriinden, ist im Rahmen seiner Aufklarungsverpflichtung nicht
gehalten, einen Sachverstandigen zu héren, der die Meinung vertritt
der alleinige Konsum von Cannabis fihre jedenfalls dann zu keiner
Risikoerhéhung fir den Verkehr, wenn die aufgenommene Menge
THC eine Konzentration von 2 ng je ml im Blut nicht Ubersteigt.

OLG Minchen, Beschluss vom 30.01.2006, 4 St RR 11/06 = NzV
2006, 275 = NzZV 2007, 377 = VRS 110, 276= DAR 2006, 342 = BA
2006, 490

Es gibt keine Grenzen bei der ein Tatrichter eine relative
Fahruntlchtigkeit annehmen oder verneinen muss.

Auch Dbei einer Konzentration von 2 ng/ml THC kann dies
angenommen werden: Zittern, das nicht durch Kalte bedingt ist; der
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Arzt nimmt einen (leichten) Drogeneinfluss noch 40 min nach dem
Anhaltevorgang an, sind dabei ausreichende Indizien.

AG Bremerhaven, Beschluss vom 18.01.2005, 20 Ds 991 Js
4218/04 = StV 2005, 444

Voraussetzung fir das Vorliegen rauschbedingter Fahrunttchtigkeit ist
zunachst der vorangegangene Konsum eines berauschenden Mittels.
Anders als bei alkoholbedingter Fahruntiichtigkeit lasst sich ein
Grenzwert fur die absolute Fahruntiichtigkeit nicht begriinden. Dies
gilt auch bei hohen Konzentrationen. Die Feststellung der
rauschmittelbedingten Fahrunsicherheit setzt daher zusatzliche
Beweisanzeichen voraus, wobei neben Fahrfehlern auch sonstige
Ausfallerscheinungen im Verhalten des Fahrzeugfiuhrers von
Bedeutung sind. Dabei reicht es nicht aus, wenn wahrend des ,auf der
Wache gefuhrten Gesprachs ,leichte Gefiuhlsschwankungen*®
festgestellt werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Beschuldigte
Uber eine deutliche Aussprache verfiigt und gedanklich orientiert
war, das Aussteigen aus dem Fahrzeug normal war, die Pupillen
Normalgrofie aufweisen.

OLG Saarbriucken 23.01.2002, Ss 76/01 (104/01) = VRS 102, 120
Das Amtsgericht (Jugendrichter) hat den Angeklagten wegen
fahrlassiger Trunkenheit im Verkehr schuldig gesprochen, von Strafe
abgesehen und eine Geldbul3e von 500 DM auferlegt. Gleichzeitig hat
es ihm die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist von 5 Monaten
bestimmt. Die Sprungrevision war teilweise erfolgreich.

Vergleichbar dem Alkoholwert gibt es im Rahmen der
rauschmittelbedingten Fahrunttichtigkeit keine Grenzwerte. Eine
absolute Fahrunttchtigkeit scheidet aus. Dies gilt auch wenn eine
Blutprobe eine Menge von 0,087 mg/l Morphin, 0,024 mg/l
Benzoylecgonin sowie Kodein und andere Mittel nachgewiesen
werden. Bei der relativen Fahruntiichtigkeit muss ein erkennbares
aulBeres Verhalten zur Fahruntichtigkeit fuhren. Insbesondere
kommen in Betracht: Fahrfehler, Beeintrachtigung der
Korperbeherrschung  oder  sonstiges  Verhalten, das eine
rauschbedingte Enthemmung und Kiritiklosigkeit erkennen lasst.
Solche Anzeichen sind dagegen nicht: wassrige Augen, verengte
Pupillen, Unsicherheiten beim Rombergtest und der Finger-
Fingerprobe sowie Lidflattern, verwaschene Sprache, verlangsamter
Lenkablauf und schwerfallige, stumpfe Stimmung.
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Schon eine altere Entscheidung des BGH?®! hat die Probleme fiir die
Beurteilung der relativen Fahrunttchtigkeit nach Drogenkonsum
umfassend beschrieben — die aufgeworfenen Fragen, insbesondere
nach konkreten Untersuchungen der Fahrtiichtigkeit - sind bis heute
nicht beantwortet:

Die bisher getroffenen Feststellungen tragen die Verurteilung des
Angeklagten nach 8 316 StGB nicht. Das Landgericht stitzt die
Feststellung, der Angeklagte sei "sozusagen absolut fahruntichtig”
gewesen, namlich entscheidend auf die generell-abstrakte Eignung der
von dem Angeklagten konsumierten berauschenden Mittel (Heroin und
Kokain), verkehrsrelevante Bewusstseinsstérungen hervorzurufen.
Damit lasst sich jedoch der Nachweis der Fahruntlichtigkeit im Sinne
des § 316 StGB nicht fihren. Anders als beim Alkoholkonsum eines
Kraftfahrers ist eine ("absolute™) Fahruntiichtigkeit nach Genus von
Drogen allein aufgrund eines positiven Wirkstoffspiegels im Blut nach
dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft (noch) nicht zu
begrinden:

Die Annahme der Fahruntiichtigkeit aufgrund des Genusses "anderer
berauschender Mittel" im Sinne des § 316 StGB muss an dieselben
Voraussetzungen ankntpfen, die die Rechtsprechung fur die
Anwendung dieser Strafvorschrift auf das Fuhren von Fahrzeugen
unter Alkoholeinfluss entwickelt hat.®? Die inhaltliche Bestimmung der
Fahruntichtigkeit ("nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu fihren")
kann zwar nicht losgelost von Erkenntnissen der Medizin und der
Toxikologie getroffen werden; sie wird aber nicht durch rechts- bzw.
verkehrsmedizinische oder auch toxikologische Aspekte beurteilt,
sondern ist eine Rechtsfrage, deren normative Bewertung in erster
Linie richterliche Aufgabe ist.

1) Fahruntichtigkeit setzt danach voraus, dass die
Gesamtleistungsfahigkeit des Fahrzeugfihrers, namentlich
infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und korperlicher
Ausfalle, so weit herabgesetzt ist, dass er nicht mehr fahig ist,
sein Fahrzeug im Stral3enverkehr eine langere Strecke, und zwar
auch bei fl(’jtzlichem Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu
steuern.®® Beim Alkohol haben gute Quantifizierbarkeit, bekanntes

81 BGH, Beschluss vom 3. November 1998, 4 StR 395/98 = BGHSt 44, 219-228 = NJW

1999, 226-228 , StV 1999, 19-21

=C:\jurisweb\j2 web home\database home\vjp\\VJP.htm - MDR MDR 1999, 91-92

= BA 36, 61-64 = DAR 1999, 31-33 = VD 1999, 25-30 = VersR 1999, 72-74 = zfs 1999,
35-38 = NZV 1999, 48-50 , VRS 96, 199-204 (1999)

82 krit. aus rechtsmedizinischer Sicht Bratzke in Verdffentlichung des 31. VGT, 1993, S.
47 f; Staak in Drogen und Verkehrstiichtigkeit, Berichte der Bundesanstalt fir
Strallenwesen <BAST>, Heft M 41, 1995, S. 18 ff.

® BGHSt 13, 83, 90
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Stoffwechselverhalten sowie Uberprifbare und bedingt reproduzierbare
Wirkungsweise®® es der Rechtsprechung erméglicht, auf der
Grundlage der gleichzeitig und gleichrangig zu wiurdigenden
Ergebnisse sowohl der biologisch-medizinischen als auch der
statistischen Alkoholforschung und unter besonderer Beriicksichtigung
der Ergebnisse von Fahrversuchen® die Blut-Alkoholkonzentration
festzulegen, bei der der Betreffende in seiner psychophysischen
Leistungsfahigkeit so vermindert und in seiner Gesamtpersonlichkeit
so wesentlich verandert ist, dass er den Anforderungen des Verkehrs
nicht mehr durch rasches, angemessenes und zielbewusstes Handeln
zu geniigen vermag;®® er ist deshalb "absolut" fahruntiichtig.®’
Weiterer Beweisanzeichen fur die Annahme der Fahruntlchtigkeit
bedarf es dann nicht.

2) Gesicherte  Erfahrungswerte, die es erlauben, der
Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille entsprechend "Grenzwerte"
der Blut-Wirkstoff-Konzentrationen fir die Annahme "absoluter"
Fahruntlchtigkeit nach Drogenkonsum zu bestimmen, liegen bisher
nicht vor.®® Der BGH vermag aber auch nicht als wissenschaftlich
gesichert anzusehen, dass jeglicher Konsum jedenfalls sog. "harter"
Drogen wie insbesondere Heroin und Kokain, der durch einen
positiven Blut-Wirkstoff-Konzentrationsbefund belegt ist, nicht nur
generell-abstrakt geeignet ist, die aktuelle Fahrtiichtigkeit aufzuheben,
sondern dass eine solche Annahme auch individuell-konkret unter
Ausschluss jeden verniunftigen Zweifels gerechtfertigt ist. Dies gilt
unabhangig von der Ho6he der festgestellten Blut-Wirkstoff-
Konzentration. Um zu gesicherten Erkenntnissen zu gelangen, die
unabhangig von rauschmittelbedingten Ausfallerscheinungen im
Einzelfall den allgemeinen Grad der Gefahrlichkeit einer toxischen
Dosis in Bezug auf die Fahrtichtigkeit belegen, bedirfte es
verkehrsunfallstatistischer Untersuchungen uUber die dosisabhangige
Steigerung des Unfallrisikos.®?® Fiur derartige  objektivierbare
medizinisch- und verkehrsunfallstatistische Daten fehlt es aber
gegenwartig noch an einer ausreichenden Grundlage. Deshalb

% vgl. OLG K6ln NJW 1990, 2945, 2946 m.N

® BGHSt 21, 157, 160; 37, 89, 92

% BGHSt 37, 89: 1,1 Promille fiir Kraftfahrer

¥ BGHSt 21, 157, 160; 37, 89, 95

88 vgl. aus dem Schrifttum u.a. Bialas BA 1997, 129; Bratzke 31. VGT S. 47, 48; Gerchow
BA 1987, 233, 236 f.; Harbort, Rauschmitteleinnahme und Fahrsicherheit, 1996, Rn. 146
und 150; Hein/Schulz BA 1992, 225, 235 f.; Kauert DAR 1996, 447, 451; Salger/Maatz
NZV 1993, 329 ff.; Schéch DAR 1996, 452, 455; zu den Grinden der ungewdhnlich stark
ausgepragten Bandbreiten der individuellen Reaktion auf eine bestimmte Dosis bzw.
Konzentration von Wirkstoffen Schiitz/Weiler BA 1993, 137, 146 ff.; Staak,
Fahrtiichtigkeit und Drogen, in: Drogenabhéangigkeit, hrsg. von Oehmichen u.a., 1992, S.
189, 190, 193

% vgl. zur Steigerung des Unfallrisikos nach Alkoholkonsum BGHR StGB § 315 ¢ Abs. 1
Nr. la Gefahrdung 2 m.N.; zur Epidemiologie bzgl. Fahrten nach Drogenkonsum Bratzke
aa0 S. 49 f.,; Kruger in BAST aaO Heft M 41, S. 25 ff.
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gestattet der positive Nachweis von psychotropen Substanzen im Blut
- ungeachtet dessen, dass aus medizinisch-toxikologischer Sicht die
Fahrsicherheit nach Konsum von Heroin und Kokain generell in Frage
gestellt wird - fir sich genommen nur eine Aussage Uber die aktive
Wirkung eines Rauschmittels bei dem Betreffenden; der Nachweis
akuten Missbrauchs ist aber nicht mit ("sozusagen absoluter"”)
Fahruntichtigkeit gleichzusetzen.

3) Dass eine "sozusagen absolute Fahruntichtigkeit” nach
Drogenkonsum nicht zu begrtinden ist, wird durch die am 1. August
1998 in Kraft getretene Fassung von § 24a Abs. 2 StVG bestétigt. Der
Gesetzgeber hat damit das Fuhren von Kraftfahrzeugen "unter der
Wirkung" bestimmter, in einer Anlage besonders aufgefiihrter
Rauschdrogen als Ordnungswidrigkeit mit Buf3geld (und Fahrverbot)
bewehrt. Nach der Begrindung des Regierungsentwurfs zu dem
Anderungsgesetz sollte damit zur Bekampfung der durch Drogen fir
die Verkehrssicherheit entstehenden Gefahren die Ahndungsliicke
beseitigt werden, die sich nach der bisherigen Gesetzeslage daraus
ergab, dass ‘"eine Verurteilung <nach den strafrechtlichen
Bestimmungen in den 88 315c, 316 StGB> nur moglich (ist), wenn die
Fahruntlchtigkeit festgestellt und nachgewiesen werden kann(, weil
es) Grenzwerte fur die Annahme absoluter Fahruntichtigkeit bei
Drogen bisher nicht (gibt)". An dieser Einschatzung hat sich auch im
weiteren Gesetzgebungsverfahren, in dessen Verlauf eine 6ffentliche
Anhdrung unter Beteiligung  mehrerer  medizinischer und
toxikologischer Sachverstandiger durchgefuhrt wurde, nichts gedndert.
Nach der in Abweichung vom Regierungsentwurf Gesetz gewordenen
Fassung von § 24a Abs. 2 Satz 2 StVG liegt das unter Strafe gestellte
Fuhren eines Kraftfahrzeugs "unter der Wirkung" der betreffenden
Rauschdroge vor, "wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im
Blut nachgewiesen wird".

4) Trotz der erheblichen Gefahren, die von der Teilnahme unter
Rauschgifteinfluss stehender Kraftfahrer am Stral3enverkehr ausgehen
kénnen, kann deshalb der fur die Erfullung des geltenden § 316 StGB
vorausgesetzte Nachweis der Fahruntichtigkeit bei der
gegenwartigen Gesetzeslage grundsétzlich nur aufgrund des
konkreten rauschmittelbedingten Leistungsbildes des Betreffenden im
Einzelfall gefuhrt werden; dazu bedarf es aul3er dem positiven Blut-
Wirkstoffbefund regelmafig weiterer aussagekraftiger
Beweisanzeichen.

5) Zwar konnen die Anforderungen an Art und Ausmafl
drogenbedingter Ausfallerscheinungen umso geringer sein, je hoéher
die im Blut festgestellte Wirkstoffkonzentration ist. Das angefochtene
Urteil ergibt aber nicht, ob die festgestellten Werte im Sinne einer
konkreten Dosis-Konzentrations-Wirkungsbeziehung uberhaupt als
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"hoch" anzusehen sind. Angesichts der erheblichen sowohl inter- als
auch intraindividuellen Wirkungsunterschiede nach Drogenkonsum
hatte dies jedenfalls naherer Darlegung bedurft, zumal da das
Landgericht - auch insoweit sachverstandig beraten - ausdriicklich
ausgeschlossen hat, dass der Rauschzustand als solcher die
Steuerungsfahigkeit des Angeklagten im Sinne des 8§ 21 StGB
erheblich vermindert hat.

Im Ubrigen ist zwar nicht unbedingt erforderlich, dass sich die
rauschmittelbedingten Ausfallerscheinungen in Fahrfehlern ausgewirkt
haben missen; unter Umstdnden konnen auch Auffalligkeiten im
Verhalten in der Anhaltesituation genlgen, die konkrete Hinweise auf
eine schwerwiegende Beeintrachtigung der Wahrnehmungs- und
Reaktionsféahigkeit geben. So hat der Senat eine Verurteilung nach 8
316 StGB in einem Fall "folgenloser" Fahrt unter dem Einfluss von
Rauschdrogen (Haschisch, Heroin und Codein) bestatigt, in dem der
damalige Angeklagte der Polizei nicht durch Fahrfehler, sondern
wegen ungestempelter Kfz-Kennzeichen aufgefallen war, aber nach
dem Anhalten erhebliche Auffalligkeiten (stark benommener,
apathischer Eindruck, Muhe bei der Beantwortung von Fragen,
lallende verwaschene Aussprache, leicht unsicherer Gang)
gezeigt hatte, die nach den Ausfihrungen des Sachverstandigen auf
dem erheblichen Rauschmittelkonsum beruhten. Doch fehlt es hier
auch unter diesem Gesichtspunkt an der Feststellung aussagekréftiger
Anhaltspunkte:

Zu der Fahrt zum Tatort fehlt es insoweit an Feststellungen. Das Urtell
teilt aber auch zur Situation beim Anhalten des Fahrzeugs durch die
Polizei nach dem Uberfall nicht mit, wodurch der Angeklagte den
Polizeibeamten "auffiel". Diese haben es moglicherweise unterlassen,
Beobachtungen zum Verhalten des Angeklagten zu machen und dies
zu dokumentieren, wie sich dies fur Félle des Verdachts von Fahrten
unter Drogeneinfluss empfiehlt. Was der Sachverstandige zu den
Beeintrachtigungen aufgrund des festgestellten Drogenkonsums des
Angeklagten ausgefihrt hat, erschopft sich nach dem Inhalt des Urteils
in einer allgemeinen Beschreibung der Auswirkungen der Einnahme
von Heroin und Kokain auf die Fahrsicherheit.

6) Das gilt auch, soweit der Sachverstandige auf die Sehbehinderung
bei dem Angeklagten infolge der Pupillenverengung (Miosis)
verweist, die eine typische, von der betreffenden Person nicht zu
beeinflussende Folge des Heroinkonsums ist. Zwar ist das Landgericht
dem Sachverstandigen zu Recht darin gefolgt, dass die Miosis zu einer
"Nichtanpassungsfahigkeit der Pupillen an die Lichtverhaltnisse" (UA
18) gefuhrt habe. Doch lasst sich daraus auch im Zusammenhang mit
den mitgeteilten Blut-Wirkstoff-Konzentrationen noch kein verlasslicher
Schluss auf die ("relative”) Fahruntlichtigkeit ziehen. Hiervon ist
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ersichtlich auch der Gesetzgeber bei der Einfuhrung des -
buRgeldbewehrten - "absoluten Drogenverbots" durch Neufassung des
8 24 a Abs. 2 StVG ausgegangen: In der Begrindung zum
Regierungsentwurf wird namlich ausdrucklich auf die
"Pupillenverengung, die auch in der Dunkelheit bestehen bleibt", als
"typische. Leistungseinbul3e" aufgrund des durch Heroin und Morphin
bewirkten Rauschzustandes verwiesen, "die das sichere Fihren eines
Kraftfahrzeugs in Frage stell(t)". Der weiteren Begriindung lasst sich
aber entnehmen, dass dies noch nicht "eine tatsachliche
Beeintrachtigung der Fahrtichtigkeit im Einzelfall" bedeutet. Diese fur
den Bul3geldtatbestand mafigebliche Einschatzung muss auch fur die
Auslegung des - in Abgrenzung zum Begriff "unter der Wirkung" (8 24
a Abs. 2 Satz 1 StVG) stehenden - Begriffs der Fahruntiichtigkeit im
Sinne der 88 315 c, 316 StGB Beachtung finden.

Es hatte deshalb der Prufung bedurft, wie sich die Sehbehinderung
konkret bei dem Angeklagten auf seine Fahrtiichtigkeit ausgewirkt und
wie sie sich fur ihn bemerkbar gemacht hat. In diesem Zusammenhang
wére auch zu erortern gewesen, ob und inwieweit der Angeklagte, der
"Uber die Wirkung <der Drogen> im Allgemeinen und auf sich
verstandige Ausfuhrungen gemacht hat", unter Umstanden aufgrund
seiner Drogengewohnung in der Lage war, die Sehbehinderung zu
kompensieren. Ohne dahingehende Feststellungen kann nicht von
vornherein ausgeschlossen werden, dass der Drogenkonsum in der
Tatnacht bei dem Angeklagten etwa infolge erheblicher
Toleranzbildung nicht zu psycho-physischen Beeintrachtigungen
gefuhrt hat, die seine Fahrtuchtigkeit zur Tatzeit im Sinne des § 316
StGB aufgehoben haben.

12.Versicherungsrechtliche Fragen bei Trunkenheits- und Drogenfahrten

Alle Versicherer haben in der Zwischenzeit von ihrer Mdglichkeiten
Gebrach gemacht, als Obliegenheiten festzuschreiben, dass das
Fahrzeug nicht im Zustand der Fahrunsicherheit gefihrt werden darf.
In schwerwiegenden Fallen kdnnen sie Regress nehmen bis zu 5.000,-
€; in anderen Fallen bis zu 2.500,- €. Diese Trunkenheitsklausel gilt
allerdings nur, wenn sie ausdriicklich vereinbart wurde, nicht aufgrund
von Verordnungen oder allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Soweit vereinzelt versucht wird, bei Verurteilung wegen vorsatzlicher
Trunkenheitsdelikte im Falle eines Unfalles eine Deckung gem. § 152
VVG zu versagen, ist dies nicht moglich. Denn nach § 152 VVG darf
Deckung des Haftpflichtschadens nur versagt werden, wenn sich der
Vorsatz auf die Herbeiftihrung des Schadens bezieht.

51



Drogen im Straenverkehr V 5.20
Wolfgang Ferner

Seite 52 von 52

Allerdings ist die Vermeidung einer Trunkenheit eine vor dem
Schadenfall zu erfullende Obliegenheit. Hierauf kann der Versicherer
sich aber nur berufen, wenn er innerhalb eines Monats nach Kenntnis
der Verletzung dieser Obliegenheit den Versicherungsvertrag kindigt.
Die Kiundigung ist Voraussetzung fir den Regress.

Andere Obliegenheiten, die vor dem Versicherungsfall zu erfillen
sind: Niemanden fahren zu lassen, der betrunken ist; niemanden
fahren zu lassen, der keine Fahrerlaubnis hat oder selbst ein Fahrzeug
zu fuhren, ohne eine Fahrerlaubnis zu haben; nicht mit einem
betriebsunsicheren Fahrzeug fahren oder das Fahrzeug unter Verstol3
gegen die vereinbarte Verwendung benutzen.

Eine Kindigung des Vertrages ist auch notwendig, wenn ein Dritter die
Obliegenheiten verletzt hat und der Versicherungsnehmer sich diese
Verletzung zurechnen lassen muss.

Eine durch eine mitversicherte Person begangene
Trunkenheitsfahrt ist noch nicht ohne weiteres eine
Obliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers. Zugerechnet ist
sie nur, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheitsverletzung
kannte und billigte, und wenn der Dritte ,Reprdsentant* des
Versicherungsnehmers ist. Aber auch dann muss der Versicherer den
Vertrag kindigen, wenn er auch nur gegentber dem Fahrer Regress
nehmen will. Ehegatten, Kinder und Eltern sind nicht ohne weiteres
Reprasentanten, auch nicht voribergehende Fahrer wie Angestellte
oder Entleiher.

52



	1. Inhalt
	2.  Cannabinoide und deren Wirkung
	3. rechtliche Ausgangslage
	4. Einfluss des Bundesverfassungsgerichts
	4. Drogen- und Medikamenteneinnahme, § 24a Abs. 2 StVG

	5. Schuldform
	4.2. Nachweis im Blut
	4.2.1. Gesetzliche Beweisregel
	4.2.2. Nullwertgrenze

	5. Schuldform

	6.  Verjährung
	7. Rechtsfolgen
	8. Rechtsmittel
	9. Fahrverbot bei Cannabiskonsum
	10. Entzug der Fahrerlaubnis
	11. Relative Fahruntauglichkeit und § 24a StVG
	12. Versicherungsrechtliche Fragen bei Trunkenheits- und Drogenfahrten

